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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion 
Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
EnBW Störungsdienst 0800/3 62 94 77
Störungsdienst 
Straßenbeleuchtung 0800/1001873
badenova-Störungsdienst 0800/2 76 77 67

Ärztlicher Notfalldienst
Mo.-Fr. 19.00 - 08.00 Uhr und
an Wochenenden und Feiertagen
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr. 
Tel. 01805/19292-320  

Zahnarzt Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr
Tel. 0180 3 222 555 - 70 

Apothekendienst
Freitag, 28. Juni 2013 
Stadt-Apotheke, Endingen 
Samstag, 29. Juni 2013 
Stadt-Apotheke, Kenzingen 
Sonntag, 30. Juni 2013 
Bienenberg-Apotheke, Malterdingen 
Montag, 1. Juli 2013 
St. Katharina-Apotheke, Endingen 
Dienstag, 2. Juli 2013 
Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim 
Mittwoch, 3. Juli 2013 
Rathaus-Apotheke, Kenzingen 
Donnerstag, 4. Juli 2013 
Mithras-Apotheke, Riegel 

Apothekennotdienst im Internet: 
www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstinder 
22 8 33* 
von jedem Handy ohne Vorwahl 
Handy: 22 8 33* 
Festnetz: 0800 00 22 8 33** 
SMS: “apo“ an 22 8 33* 
*max. 69 ct/Min/SMS 

** kostenlos 

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, versieht den 

tierärztlichen Notdienst für Groß- und Kleintiere an diesem 

Wochenende: 

Samstag/Sonntag, 29./30. Juni 2013 
Dr. Ohrt-Volkert, Denzlingen 
- Groß- und Kleintiere 
Tel. 07666 7868 

Der Notfalldienst für Großtiere wird am 
Sonntag in der Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Häusliche Krankenplege,
Valerija Schmidt, Brotstr. 5, Tel. 931223. Bereit-
schaft rund um die Uhr

Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e. V., Herbolzheim,
Tel. 07643/913080
Zweigstelle Kenzingen, Eisenbahnstraße 7, Telefon-
Nr. 07644/930412 Sprechzeiten: Montag bis Freitag, 
10.30 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung.

Dorfhelferinnenstation
Sozialstation 
St. Franziskus, Tel. 07643/913080
Dorfhelferinnen für städtische und 
ländliche Haushalte
Frau Ch. Raub-Heilmann, Tel. 07644/303

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:  Tel. 9290350
meinrad.weber@herbstzeit-bwf.de
Plege auf unsere Weise
Häusliche Betreuung und Plege, 
Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: jeden Mittwoch 9 - 11 Uhr
Tel. 07644/900-208
Spendenkonto Nr. 22227775, (BLZ 68050101)
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Mariane Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Barbara Rieger, Bombach, Tel. 913371
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Ingrid Schätzle, Nordweil, Tel. 1215

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889

Hospiz Hecklingen e.V.,  Telefon 93 01 98
www.hospiz-hecklingen.de, Dorfstraße 3,
•	 persönlich	erreichbar	montags	 

von 10.00 bis 12.00 Uhr
•	 jeweils	 am	 letzten	 Mittwoch	 im	 Monat	 um	

18.00 Uhr „Trauergruppe”, Richardisweg 14

Fachstelle Sucht
Beratung Behandlung Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen
Tel. 07641/93 35 89-0, Fax 07641/93 35 89-99
Die Beratungsstelle ist wochentags von 8.00 bis 
12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr und mittwochs 
bis 18.00 Uhr erreichbar.

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öfnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      07.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öfnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag 08.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öfnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 10.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 13.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.30 - 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher  
in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.30 - 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vor-
heriger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof und Grünschnittplatz
Kenzingen (bei der Kläranlage)
Öfnungszeiten Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
 Samstag 09.00 - 14.00 Uhr 
Grünschnittplatz  
Sommer auch Mittwoch 16.00 - 19.00 Uhr

Seniorenbüro Landkreises Emmendingen
Landratsamt Emmendingen, Zimmer 106
Christiane Hartmann,  Tel.  07641/4 51-4 12
Montag bis Freitag  08.30 - 10.00 Uhr
Donnerstag auch    14.00 - 18.00 Uhr

Landratsamt Emmendingen - Sozialer Dienst  
- Sprechstunden in Kenzingen, Rathaus,  
Fraktionszimmer, nach vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung
Frau Heller 07641 451330
Herr Hahner 07641 451297
Herr Wetzstein 07641 451291

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

AOK Kunden-Center, Kenzingen
Freiburger Straße 1, Tel. 0781 20351858

Sozialverband VdK Ortsverb.  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, 
Fraktionszimmer, Eingang Hauptstraße,
jeden ersten Donnerstag im Monat 
von 18.00 bis 19.00 Uhr.
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Gewässerschau der „Alten Elz“ am 18. Juni 2013 
Die diesjährige Gewässerschau der „Alten Elz“ fand am Dienstag, 
den 18. Juni 2013 statt. Das Wassergesetz von Baden-Württem-
berg gibt vor, dass die Gewässer regelmässig zu begutachten 
sind. Auf Einladung des Verbandes nahmen Vertreter des Landrat-
samtes Emmendingen sowie die Mitglieder des Wasserverbandes 
an der Verbandsschau teil. Das Verbandsgebiet beginnt an der 
Einlassschleuse in Riegel und endet im Taubergiessen auf Gemar-
kung Kappel. Begutachtet wurde an diesem Tag der Wasserlauf 
zwischen Riegel und Kappel. 
 
Die naturnahe Belassung des Verlaufs der „Alten Elz“ im Bereich 
von Hecklingen wurde begrüsst. Dennoch war festzustellen, dass 
in diesem Bereich einige abgebrochene Äste und Anlandungen 
zu beseitigen sind. Auch wurde im Bereich Kenzingen am unmit-
telbaren Ufer ein größerer Stapel zersägter Holzpaletten festge-
stellt, der zu entfernen ist. 
 
Als vorbildlich kann der Uferbereich bei der Anlage des Kleintierzuchtvereins Kenzingen bezeichnet werden. Waren vor einigen Jah-
ren hier noch Abbrennstellen und Kompostablagerungen im unmittelbaren Uferbereich vorhanden, zeigt sich heute eine geplegte 
Anlage im Gewässerrandstreifen. 
 
In diesem Gewässerabschnitt waren auch einige Ablusshinderungen erkennbar, welche zu entfernen sind. Umfangreiche Gehölzar-
beiten sind zu gegebener Zeit durchzuführen. Nach der Kläranlage hat die Stadt Kenzingen Uferablachungen als ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen vorgenommen. 
 
Der Sinn einer solchen Gewässerschau wurde deutlicher, als im Streckenbereich zwischen Autobahn und der Seehofbrücke die Durch-
fahrt durch mehrere mächtige Büsche erschwert wurde. Diese Hindernisse wären von Land aus nur schwer zu erkennen gewesen. 
 
Die Natur hat die Hausaufgaben vorgegeben. Zu gegebener Zeit sind in diesem Jahr umfangreiche Gehölzarbeiten im gesamten 
Streckenbereich durchzuführen. 
 
Schon jetzt wird auf den Zeitraum des diesjährigen Elzabschlages hingewiesen. 
Der Abschlag beginnt am Samstag, den 07.09.2013 und endet am Sonntag, den 22.09.2013 um 08.00 Uhr. Der diesjährige Abschlag 
ist fachbehördlich genehmigt. 
 
Werner Henninger 
Geschäftsführer 

Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages  
für Mirna Šabaric aus Vinkovci 

Bürgermeister Matthias Guderjan begrüßte Bundestagsabgeordneten Pe-
ter Weiß und Mirna Šabaric aus der Partnerstadt Vinkovci am vergangenen 
Donnerstag, 20. Juni 2013 im Rathaus Kenzingen. Frau Šabaric nimmt seit 
März als eine von 115 Stipendiaten aus 28 Ländern am IPS-Internationalen 
Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages teil. Wegen ihres Be-
zugs zur Stadt Kenzingen war es naheliegend, auch im Büro des zuständi-
gen Wahlkreisabgeordneten Peter Weiß zu arbeiten. 
 
Das IPS-Programm wendet sich an junge Leute mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium aus den Transformationsländer Mittel- und Osteuropas, 
die sich über die deutschen Botschaften für ein Stipendium in Deutschland 
bewerben können. Es umfasst die Arbeit in einem Abgeordnetenbüro, die 
Teilnahme an verschiedenen Seminaren politischer Stiftungen, sowie Be-
suche von Vorlesungen an der Humboldt Universität. Mirna Šabaric hatte 
das Auswahlverfahren in Kroatien mit Erfolg bestanden. Die Lehrerin für 
Deutsch und Englisch wohnt und arbeitet im Rahmen des IPS-Programms 
in Berlin, unterbrochen von Aufenthalten im Wahlkreis, so dass ein Wie-
dersehen in Kenzingen auch über das Historische Altstadtfest stattinden 
kann. 

Bürgermeister Matthias Guderjan, Stipendiatin Mirna 
Šabaric, Bundestagsabgeordneter Peter Weiß
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Neue Broschüre: Kenzinger Geschichtswege 
Am Freitag, 21. Juni 2013 wurde im gut besetzten Bürgersaal des 

Rathauses Kenzingen das Büchlein „Kenzinger Geschichtswege“ 

vorgestellt. 

 

Bürgermeister Matthias Guderjan und Ute Kary vom Heimat- und 

Verkehrsverein Kenzingen bedankten sich beim Autor Willi En-

ters für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement. Herr En-

ters erläuterte die Broschüre, in der die Themen der einzelnen 

Geschichtswegtafeln eingehend behandelt werden. Musikalisch 

umrahmt wurde die Veranstaltung vom Klarinetten-Ensemble der 

Stadtkapelle Kenzingen. 

 

Die Broschüre kostet 10 Euro und ist ab sofort im Bürgerbüro des 

Rathauses sowie im örtlichen Buchhandel erhältlich. 
 

Willi Enters, Norbert Weber, Vorsitzende Ute Kary, Manuela Fromm 
vom Heimat- und Verkehrsverein und Bürgermeister Matthias 
Guderjan

Aufgrund von §§ 4, 10, 142 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg sowie 
§§ 2 und 13 Kommunalabgabengesetz 
für Baden-Württemberg hat der Gemein-
derat am 20.06.2013 folgende 

S A T Z U N G 
über Benutzung und Gebühren städti-
scher Hallen in Kenzingen (BenSatzung 
Hallen) beschlossen: 

 
§ 1 

Begrifsbestimmung und  
Eigentumsverhältnis 

1) Städtische Hallen (Hallen) im Sinne die-
ser Satzung sind: 
•	 die Üsenberghalle 
•	 die Turn- und Festhalle 
•	 die Aula des Gymnasiums 
•	 das Atrium des Gymnasiums 
•	 dieSchulbuckhalle in Kenzingen-

Bombach 
•	 die Herrenberghallein Kenzingen-

Nordweil 
•	 der Gymnastikraum in Kenzingen-

Hecklingen 
•	 der Gymnastikraum im Kindergarten 

Schnellbruck 
2) Veranstalter im Sinne dieser Satzung 
sind natürliche und juristische Personen. 
3) Eigentümerin der Hallen ist die Stadt 
Kenzingen. 
4) Alle personenbezogenen Bezeichnun-
gen in dieser Satzung gelten für beide 
Geschlechter. Lediglich aus Gründen 
der Vereinfachung wird teilweise nur die 
männliche Form gewählt. 

§ 2 
Zweck  

1) Mit Ausnahme der Schulbuckhalle in 
Kenzingen-Bombach und des Gymnas-
tikraums im Kindergarten Schnellbruck 
handelt es sich bei den übrigen Hallen um 
Schulräume im Sinne von § 51 Schulge-
setz für Baden-Württemberg (SchG) in der 
jeweils gültigen Fassung. Insoweit stehen 
sie vorrangig den städtischen Schulen zur 
Durchführung des Turn- und Sportunter-
richts zur Verfügung. 
2) Weiterhin können die Stadt Kenzingen 
und ihre Einrichtungen die Hallen zur 
Durchführung von Veranstaltungen nut-
zen (Eigenbedarf ). 
3) Im Übrigen können die Hallen durch 
Kenzinger Vereine insbesondere für sol-
che Veranstaltungen benutzt werden, die 
den satzungsmäßigen Zwecken des Ver-
eins dienen. 
4) Ein Anspruch auf Nutzung der Hallen 
für sonstige Veranstaltungen besteht 
nicht. Über Ausnahmen entscheidet die 
Verwaltung imEinzelfall. 
5) Wird durch eine außerschulische Nut-
zung der Sport- oder Turnunterricht der 
Schulen berührt, bedarf die Inanspruchnah-
me der Hallen grundsätzlich der vorherigen 
Zustimmung des jeweiligen Schulleiters. 
 

§ 3 
Verwaltung und Hausrecht 

1) Die Hallen der Kernstadt werden von 
der Stadtverwaltung Kenzingen, die Hal-
len in den Stadtteilen werden von den 
jeweiligen Ortschaftsverwaltungen ver-
waltet und vergeben. 

2) Während des Schulbetriebes oder bei 
anderen Schulveranstaltungen übt der 
jeweils zuständige Hausmeister im Auf-
trag des Schulleiters das Hausrecht aus. 
Im Übrigen wird das Haus recht durch den 
Hausmeister im Auftrag der Eigentümerin 
ausgeübt. Es beinhaltet auch das Recht, 
sofort wirksame Hausverbote zu erteilen 
und deren unverzügliche Durchsetzung 
zu veranlassen. 
Die Zuständigkeit der Stadt Kenzingen als 
Eigentümerin bleibt von dieser Regelung 
unberührt. 
 

§ 4 
Belegungspläne 

1) Für den Turn- und Sportunterricht und 
für alle anderen Veranstaltungen der 
Schulen in den Hallen ist von den Schu-
len ein gemeinsamer Belegungsplan 
zu erstellen. Der Belegungsplan ist der 
Stadt Kenzingen vorzulegen. Er bildet 
die Grundlage für den Belegungsplan für 
außerschulische Veranstaltungen. Dieser 
Belegungsplan wird, unter Mitwirkung 
der Veranstalter, von der Stadt Kenzingen 
aufgestellt und den Schulen zur Kenntnis-
nahme zugeleitet. 
2) Die Belegungspläne sind sowohl für 
die Schulen als auch für die Veranstalter 
verbindlich. Während der Laufzeit der Be-
legungspläne bedürfen Abweichungen 
der schriftlichen Einwilligung der Stadt 
Kenzingen. 
3) Die Stadt Kenzingen ist bei außerschuli-
schen Veranstaltungen berechtigt, im Ein-
zelfall vom Belegungsplan abzuweichen. 
Die davon betrofenen Veranstalter sind 
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bei Abweichungen grundsätzlich recht-
zeitig zu unterrichten. 
4) Eine Haftung oder eine Ersatzplicht des 
Eigentümers der Halle ist ausgeschlossen, 
wenn die Hallen geschlossen werden 
oder Eigenbedarf geltend gemacht wird. 
 

§ 5 
Überlassungsverfahren 

1) Eine Überlassung kann bei der jewei-
ligen für die Vergabe zuständigen Stelle 
beantragt werden. 
2) Die Überlassung ist schriftlich und 
spätestens sechs Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung zu beantragen. Aus dem 
Antrag müs sen hervorgehen: 
•	 Bezeichnung und Anschrift des Ver-

anstalters, 
•	 Beginn und Ende der Überlassung, 
•	 Beginn und Ende der Veranstaltung, 
•	 Nutzungsumfang, soweit nur be-

stimmte Teile der Halle in Anspruch 
genommen werden, 

•	 Name, Anschrift und Funktion der 
Person, die gemäß §§ 38 bis 43 Ver-
ordnung des Ministeriums für Ver-
kehr und Infrastruktur über den Bau 
und Betrieb von Versammlungs-
stätten (Versammlungsstättenver-
ordnung) für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Veranstaltung ver-
antwortlich ist. 

3) Wird die Überlassung verspätet be-
antragt, besteht grundsätzlich kein An-
spruch auf Überlassung. Wird dennoch 
eine Überlassung vereinbart, kann eine 
zusätzliche Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 20 Euro erhoben werden. 
4) Ausschlaggebend für die Überlas-
sungsentscheidung ist in der Regel der 
Zeitpunkt des Antrageingangs. 
5) Grundlage für die Überlassung der Hal-
len bildet eine schriftliche Vereinbarung, 
die zwischen der Stadt Kenzingen und 
dem Veranstalter abgeschlossen wird 
(Nutzungsvereinbarung). Liegt eine ent-
sprechende Vereinbarung nicht vor, so ist 
die Inanspruchnahme der Halle untersagt. 
 

§ 6 
Plichten des Veranstalters 

1) Die Plichten des Veranstalters ergeben 
sich aus dieser Satzung und aus der Nut-
zungsvereinbarung. 
2) Der Veranstalter ist außerdem verant-
wortlich für: 
2.1  das Freihalten der Feuerwehrzufahr-

ten zu den Hallen. Die Eigentümerin 
kann Fahrzeuge, die die Feuerwehr-
zufahrten versperren, kostenplich-
tig abschleppen lassen, wenn 
Fahrzeuge nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist entfernt werden. 
Angemessen ist dabei ein Zeitraum 

bis höchstens 20 Minuten nach Fest-
stellung der Ordnungswidrigkeit, 

2.2  die Reinigung der Hallen und ihrer 
Nebenräume, insbesondere der WC-
Anlagen, bei außergewöhnlichen 
Verschmutzungen während und 
nach Beendigung der Veranstaltung, 

2.3  den Betrieb außerhalb der Hallen 
während und nach den Veranstal-
tungen. 

3) Der Veranstalter hat sicherzustellen, 
dass Lärmimmissionen vor den Hallen 
durch Veranstaltungsbesucher unterblei-
ben. Verunreinigungen vor den Hallen 
sind vom Veranstalter zu beseitigen oder 
werden auf dessen Kosten beseitigt. 
 

§ 7 
Hausordnung und Aulagen 

Für alle Hallen gelten die nachstehend 
aufgeführten grundsätzlichen Ordnungs-
vorschriften. Sie sind für den Veranstalter 
Mindestnormen und deshalb darüber hi-
naus ergänzbar um alle naheliegenden 
Ordnungsregeln, deren Beachtung nach 
allgemeiner Lebenserfahrung vom Veran-
stalter erwartet werden kann. 
1.  Die jeweiligen Hausmeister öfnen 

und schließen die Hallen. Schlüssel 
zu den Hallen können an Veranstal-
ter ausgehändigt werden, die regel-
mäßig Veranstaltungen abhalten. 

2.  Soweit es sich um den im Belegungs-
plan festgelegten Übungsbetrieb 
handelt, haben Veranstalter ihnen 
überlassene Hallen aufzuräumen 
und spätestens bis 22:30 Uhr zu ver-
lassen. Bei allen anderen Veranstal-
tungen sind die Hallen spätestens 
zu der in der Nutzungsvereinbarung 
festgelegten Zeit zu räumen. 

3.  Schüler und Veranstaltungsteilneh-
mer dürfen die Hallen nur in Anwe-
senheit der verantwortlichen Auf-
sichtsperson betreten. 

4.  Vor Nutzung der Hallen haben sich 
die Aufsichtsperson und der Haus-
meister vom ordnungsgemäßen Zu-
stand und den vorhandenen Einrich-
tungsgegenständen (einschließlich 
Sportgeräte) zu überzeugen. 

5.  Nach Nutzung der Halle ist eine ent-
sprechende Schlussabnahme durch-
zuführen. Festgestellte Mängel oder 
Beschädigungen sind unverzüglich 
der Stadtverwaltung/ Ortschaftsver-
waltung mitzuteilen. 

6.  Technische Anlagen einschließlich 
der Trennwände dürfen nur vom 
Hausmeister bedient werden. 

7.  Gebäude und Geräte sind stets sorg-
fältig zu behandeln. Schulen und 
Veranstalter sind für Schäden, die 
durch unsachgemäßen Gebrauch 

entstehen, in vollem Umfang haft-
bar. 

8.  Vor, während und nach (Schul-)
Veranstaltungen hat die Aufsichts-
person für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen. Sie hat dabei auch sicherzu-
stellen, dass die öfentliche Ordnung 
vor den Hallen und während der An- 
und Abfahrt der Teilnehmer und Be-
sucher nicht gestört wird. 

9.  Die Hallen und Sportgeräte dürfen 
beim Sport- und Übungsbetrieb nur 
mit sauber gereinigten Turnschuhen 
mit hellen Sohlen benutzt werden. 
Stollen, Noppen oder Spikes sind 
nicht zugelassen. Die Turnschuhe 
dürfen erst beim Umkleiden ange-
zogen werden und vorher nicht als 
Straßenschuhe benutzt worden sein. 

10.  Die Verwendung von klebenden 
Haftmitteln an Schuhen, Händen 
oder Geräten ist verboten. 

11.  Turn- und Sportgeräte müssen ge-
tragen oder mit einem besonderen 
Transportwagen befördert werden. 
Nach dem Gebrauch sind sie an den 
vorgesehenen Standplatz zurückzu-
bringen. 

12.  Veranstaltereigene Sportgeräte dürfen 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs und nach Einwilligung der 
Stadtverwaltung/Ortschaftsverwal-
tung in der Halle gelagert werden. In 
diesen Fällen ist der Veranstalter damit 
einverstanden, dass die eingebrachten 
Geräte von den Schulen unentgeltlich 
benutzt werden. Für die in den Hallen 
gelagerten Geräte oder für anderes In-
ventar, das im Eigentum der Veranstal-
ter steht, übernimmt die Stadt keine 
Haftung für Zerstörung oder Beschä-
digung. 

13.  Für das Umkleiden sind die dafür 
vorgesehenen Räume in Anspruch 
zu nehmen. Dusch- und Waschein-
richtungen sind nach Gebrauch ab-
zustellen. 

14.  Das Rauchen ist in den Hallenräu-
men selbst sowie im gesamten 
Hallengebäude untersagt. Dies gilt 
auch für Umkleide-, Dusch- und WC-
Räumen sowie für Flure und sonstige 
Räumlichkeiten. 

15.  Bei Sportveranstaltungen hat sich 
eine Bewirtung auf die dafür vorge-
sehenen Nebenräume zu beschrän-
ken. Der Verzehr von Speisen und 
Getränken in den Hallen (auch im Tri-
bünenbereich) ist untersagt. Ausge-
nommen hiervon sind Erfrischungs-
getränke für den Sportbetrieb. 

 Bei allen übrigen Veranstaltungen 
kann eine Bewirtung in den Hallen 
zugelassen werden. 
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16.  Fundsachen sind beim Hausmeister 
abzugeben. 

17.  Das Ein- und Ausräumen der Hallen ist 
Angelegenheit der jeweiligen Veran-
stalter. Nach Beendigung der Veran-
staltung sind die Hallen besenrein zu 
übergeben. Tische, Wirtschaftsräume 
und Theken sind unverzüglich durch 
den Veranstalter gründlich zu reinigen. 
Abfälle sind ordnungsgemäß zu be-
seitigen. Den Anweisungen der Haus-
meister ist nachzukommen. 

18.  Das den Veranstaltern überlassene 
Inventar ist rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung durch die Hausmeister 
ordnungsgemäß zu übergeben und 
nach Beendigung der Veranstaltung 
in entsprechendem Zustand zu 
übernehmen. Für beschädigtes oder 
in Verlust geratenes Inventar hat der 
Veranstalter Schadenersatz zu leis-
ten. Mit Abschluss der Nutzungsver-
einbarung unterwirft sich der Veran-
stalter der Schadenersatzplicht in 
Höhe des entstandenen Schadens. 

19.  Bei Schulveranstaltungen obliegt die 
Verantwortung der vom Schulleiter 
bestellten Aufsichtsperson. Ist keine 
Aufsichtsperson bestellt, obliegt die 
Verantwortung dem Schulleiter. 

20.  Soweit Veranstalter Dekorationsma-
terial verwenden, dürfen dadurch 
die Hallen nicht beschädigt werden. 
Dekorationsmaterial oder andere 
bewegliche Sachen, die der Veran-
stalter in den Hallen anbringt, sind 
nach Beendigung der Veranstaltung 
sachgemäß zu entfernen. 

 Dekorationsmaterial darf den Turn- 
und Sportunterricht nicht beein-
trächtigen. Im Übrigen darf Dekora-
tionsmaterial nur mit Zustimmung 
des Eigentümers verwendet werden. 
Diese Regelung gilt sinngemäß für 
Bandenwerbung oder ähnliche Wer-
bung in den Hallen. 

21.  Die Veranstalter haben vor der Ver-
anstaltung und auf eigene Rech-
nung eine ausreichende Anzahl von 
Aufsichtspersonen zu stellen, die für 
die Sicherheit und Ordnung wäh-
rend der Veranstaltung verantwort-
lich sind und auftretende Missstände 
sofort beheben. Die Aufsichtsperso-
nen müssen während der Dauer der 
gesamten Veranstaltung in den Hal-
len anwesend sein. Die Stadtverwal-
tung/ Ortschaftsverwaltung kann im 
Einzelfall die Anzahl der Aufsichts-
personen bestimmen. 

§ 8 
Ferienbetrieb  

Während der Weihnachts-, und den ersten 
vier Wochen der Sommerferien sind die 

Hallen für jeglichen Sport- und Trainings-
betrieb geschlossen. Ausnahmen kann 
die Stadtverwaltung/Ortschaftsverwal-
tung zulassen. Während der übrigen Feri-
en kann regulärer Sport- und Trainingsbe-
trieb stattinden. 
 

§ 9 
Gewährleistung und Haftung 

1) Die Stadt ist gegenüber den Veranstal-
tern von allen Schadenersatzansprüchen 
freigestellt. 
2) Die Veranstalter haften für alle Schä-
den, die der Stadt an den überlassenen 
Einrichtungsgegenständen, Geräten und 
Zu gangswegen durch die Nutzung der 
Hallen entstehen. Dabei ist es unerheb-
lich, ob der Schaden von Teilnehmern 
oder Besuchern der Veranstaltung verur-
sacht worden ist. Schäden, die auf norma-
lem Verschleiß beruhen, fallen nicht unter 
diese Regelung. Unberührt bleibt auch 
die Haftung der Stadt als Grundstücksei-
gentümerin für den sicheren Bauzustand 
von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 
3) Der Veranstalter ist verplichtet, eine 
ausreichende Veranstalterhaftplichtver-
sicherung abzuschließen. 
4) Soweit für Veranstaltungen behördliche 
Sondergenehmigungen erforderlich sind, 
sind sie vom Veranstalter rechtzeitig ein-
zuholen. Entsprechendes gilt für anzeige-
plichtige Veranstaltungen (GEMA) sowie 
den Antrag auf Gestattung einer vorüber-
gehenden Speiseabgabe oder eines vorü-
bergehenden Getränkeausschanks nach 
§ 12 des Gaststättengesetzes (GastG). Die 
Zahlung der fälligen Gebühren obliegt 
dem Veranstalter. 
5) Die Veranstalter sind für die Erfüllung 
der anlässlich der Benutzung zu beach-
tenden feuer-, sicherheits- gesundheits- 
sowie ordnungs- und verkehrspolizei-
lichen Vorschriften verantwortlich und 
haben sich um entsprechende Genehmi-
gungen selbst zu bemühen. 
6) Die zulässigen Besucherhöchstzahlen 
dürfen nicht überschritten werden. Die 
gesetzlichen Vorschriften und die Bestuh-
lungspläne sind zu beachten. Will der Ver-
anstalter Bestuhlungen vornehmen, für 
die keine genehmigten Bestuhlungspläne 
vorliegen, dann hat er einen Bestuhlungs-
plan zu erstellen und der Stadt zur Geneh-
migung vorzulegen. 
7) Die Stadt übernimmt weder für die 
Garderobe noch für hinterlassene oder 
entwendete bewegliche Sachen von Be-
suchern oder Teilnehmern einer Veran-
staltung eine Haftung. 

§ 10 
Haftung bei Schäden Dritter 

Soweit gegenüber der Stadt Kenzingen 
Schadenersatzansprüche mit der Begrün-

dung geltend gemacht werden, dass der 
Veranstalter die Vorschriften dieser Sat-
zung nicht beachtet hat, haftet der Veran-
stalter in vollem Umfang. 

§ 11 
Belegungsnachweis 

Der zuständige Hausmeister oder die 
Schul-/Kindergartenleitung führt ein Hal-
len-Belegungsbuch, in das alle Veranstal-
tungen einzutragen sind. Das Hallen-Be-
legungsbuch gilt als Belegungsnachweis. 
 

§ 12 
Gebühren 

1) Für die Benutzung der Hallen werden 
Gebühren erhoben. Die Höhe der Benut-
zungsgebühren richtet sich nach dem als 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Ge-
bührenverzeichnis. 
2) Die Gebührenplicht beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme und en-
det mit dem Zeitpunkt der endgültigen 
Räumung der städtischen Hallen. 
3) Für Veranstaltungen im Rahmen des re-
gelmäßigen Schulbetriebs werden keine 
Gebühren erhoben. 
4) Für Kenzinger Vereine ist die Hallen-
nutzung für den Trainings- und Übungs-
betrieb sowie für Ferien- und Jugend-
spiele gebührenfrei. Der Wert dieser 
gebührenfreien Überlassung kann mit 
der jährlichen Vereinsförderung nach den 
Richtlinien zur Förderung der Vereinsar-
beit verrechnet werden. 
5) Für Plicht-, Freundschafts- und Tur-
nierspiele Kenzinger Vereine, bei denen 
Eintrittsgelder erhoben werden, wird eine 
besonders ermäßigte Gebühr erhoben. 
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach 
dem als Anlage zu dieser Satzung beige-
fügten Gebührenverzeichnis. 
6) Für Plicht-, Freundschafts- und Turnier-
spiele Kenzinger Vereine, bei denen keine 
Eintrittsgelder erhoben werden, ist durch 
den Verein lediglich eine Gebühr in Form 
einer Betriebskostenpauschale zu entrich-
ten. Die Höhe der Betriebskostenpauschale 
richtet sich nach dem als Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 
7) Für sonstige Veranstaltungen Kenzin-
ger Vereine, die nicht unter die Absätze 4 
bis 6 fallen, wird eine ermäßigte Gebühr 
erhoben. Die Höhe der Gebühr richtet 
sich nach dem als Anlage zu dieser Sat-
zung beigefügten Gebührenverzeichnis. 
8) Soweit nach dem Gebührenverzeichnis 
für die Nutzung weder eine Gebühr be-
stimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen 
ist, wird eine Gebühr in Angleichung an ver-
gleichbare Gebührentatbestände erhoben. 
9) Bei gemeinnützigen Veranstaltungen 
und in Zweifelsfällen entscheidet die 
Stadtverwaltung im Einzelfall über die 
Gebührenveranlagung bzw. Gebühren-
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befreiung. Bei Veranstaltungen in den 
Stadtteilen ergeht die Entscheidung nach 
vorheriger Anhörung der Ortschaftsver-
waltung durch die Stadtverwaltung. 
 

§ 13 
Von der Benutzungsgebühr  

umfasste Leistungen  
1) Die Benutzungsgebühren umfassen 
folgende Leistungen der Stadt Kenzin-
gen, die gegenüber dem Veranstalter in 
gewöhnlichem Umfang erbracht werden: 
1.  Nutzung der in der Nutzungsverein-

barung bezeichneten Räumlichkeiten, 
2.  Nutzung von Strom und Wasser in die-

sen Räumlichkeiten, 
3.  Hallenreinigung vor Beginn und nach 

Beendigung der Veranstaltung, 
4.  Personaleinsatz zur Vor- und Nachbe-

reitung der Veranstaltung. 
2) Der Auf- und Abbau von Dekorationen, 
Mobiliar u.a. gehört grundsätzlich nicht 
zu den Aufgaben des Hausmeisters. Die 
dafür erforderlichen Arbeiten haben die 
Veranstalter in eige ner Zuständigkeit und 
Verantwortung innerhalb des vereinbar-
ten Überlassungszeitraumes zu erbrin-
gen. Anweisungen des Hausmeisters sind 
zu befolgen. 
 

§ 14 
Erhebungszeitraum 

1) Der zugrundeliegende Zeitraum für 
die Berechnung der Benutzungsgebühr 
beträgt 1 Nutzungstag mit 14 Nutzungs-
stunden. 
2) Für Veranstaltungen, deren Dauer 
höchstens 6 Stunden beträgt, werden 
50% der der Gebühr für einen Nutzungs-
tag erhoben. 
3) Für Nutzungstage, in denen lediglich 
Auf- und Abbauarbeiten für eine Veran-
staltung vorgenommen werden, kann die 
Gebühr jeweils auf 25% der Benutzungs-
gebühr für die entsprechende Veranstal-
tung reduziert werden. 
 

§ 15 
Sicherheitsleistungen der Veranstalter 
1) Bei nicht regelmäßig wiederkehrenden 
Veranstaltungen wird vom Veranstalter 
eine Sicherheitsleistung in Höhe von 
500,00 Euro je Einzelveranstaltung erho-
ben. 
2) Die Sicherheitsleistung ist spätestens 
drei Wochen vor der Veran staltung zu hin-
terlegen (Zahlungseingang). Unterlässt 
der Veranstalter die rechtzeitige Zahlung 
der Sicherheitsleistung, gilt die Nutzungs-
vereinbarung als widerrufen. 
3) Die Sicherheitsleistung wird den Veran-
staltern in voller Höhe innerhalb von drei 
Wochen nach der Veranstaltung zurück-
gezahlt, wenn der Veranstalter seine sat-

zungsgemäßen und vertraglichen Plich-
ten erfüllt hat. 
 

§ 16 
Inanspruchnahme von  
Sicherheitsleistungen 

1) Mit den Sicherheitsleistungen werden 
verrechnet: 
1.1  zusätzliche Benutzungsgebühren, 

die durch tatsächliche Überschrei-
tungen des genehmigten Überlas-
sungszeitraums entstehen, 

1.2  Kosten für erhöhten Arbeitsaufwand 
des Hausmeisters bei der Betreuung 
der Veranstaltung und deren Vorbe-
reitung sowie bei der Abschlussreini-
gung. 

1.3  Kosten für veranstaltungsbeding-
te Aufräum- und zusätzliche Rei-
nigungsarbeiten innerhalb und 
außerhalb der Hallen, soweit der 
Veranstalter es unterlässt, die Hallen 
und Außen bereiche ordnungsge-
mäß zu reinigen, 

1.4  Kosten für Müllbeseitigung oder Kü-
chenreinigung, soweit sie der Veran-
stalter nicht durchführt, 

1.5  Reparaturkosten bei Beschädigung 
beweglicher oder unbeweglicher 
Sachen, die im städtischen Eigentum 
stehen. 

2) Grundlage für die Inanspruchnahme 
von Sicherheitsleistungen sind die Selbst-
kosten oder die Kosten, die der Stadt Ken-
zingen von Dritten berechnet werden. 
3) Über den Umfang der Inanspruchnah-
me der Sicherheitsleistungen erhalten die 
Veranstalter eine schriftliche Begründung 
und Abrechnung. 
 

§ 17 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist der Veranstalter. Er 
ist zur Zahlung der Benutzungsgebühren 
verplichtet. Mehrere Gebührenschuldner 
haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 18 
Entstehung und  

Fälligkeit der Gebühren 
1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ab-
schluss der Nutzungsvereinbarung. 
2) Der Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühr 
wird in der Nutzungsvereinbarung (Ge-
bührenbescheid) geregelt. In der Regel 
liegt er drei Wochen vor Veranstaltungs-
beginn. 
 

§ 19 
Vorauszahlung 

Die Überlassung der Hallen kann davon 
abhängig gemacht werden, dass die Ge-
bühr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird.  

§ 20 
Erlass von Verwaltungsvorschriften 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, zu 
dieser Satzung Verwaltungsvorschriften 
zu erlassen. Dazu gehört auch die Rege-
lung der Zu ständigkeiten innerhalb der 
Stadtverwaltung. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

1) Ordnungswidrig im Sinne des § 142 Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) handelt, wer als Veranstalter vor-
sätzlich oder fahrlässig 
1.  entgegen § 6 Abs. 3 nicht sicherstellt, 

dass Lärmimmissionen vor den Hallen 
durch Veranstaltungsbesucher unter-
bleiben, 

2.  nicht sicherstellt, dass die Hallen nach 
§ 7 Nr. 2 rechtszeitig geräumt werden, 

3.  nicht sicherstellt, dass nach § 7 Nr. 
9 die Hallen und Sportgeräte beim 
Sport- und Übungsbetrieb nur mit 
sauber gereinigten Turnschuhen mit 
hellen Sohlen benutzt werden, 

4.  nicht sicherstellt, dass nach § 7 Nr. 14 
in den Räumlichkeiten der Halle nicht 
geraucht wird, 

5.  nicht sicherstellt, dass nach § 7 Nr. 15 
bei Sportveranstaltung keine Speisen 
und Getränke in den Hallen verzehrt 
werden, 

6.  wer nicht sicherstellt, dass die zuläs-
sigen Besucherhöchstzahlen nicht 
überschritten werden, 

7.  eine bestuhlte Veranstaltung entge-
gen § 9 Abs. 5 ohne genehmigten Be-
stuhlungsplan durchführt. 

2) Die Ordnungswidrigkeiten können 
nach § 142 Abs. 2 GemO in Verbindung 
mit § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbu-
ße von mindestens fünf Euro und höchs-
tens 1.000 Euro, bei fahrlässigen Zuwi-
derhandlungen mit höchstens 500 Euro 
geahndet werden. 
 

§ 22 
Inkrafttreten  

Die Satzung tritt zum 01.07.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Be-
nutzung und Gebühren der städtischen 
Hallen in Kenzingen (BenSatzung HAL-
LEN) vom 21. März 2002 außer Kraft. 
 
Kenzingen, den 20.06.2013 
gez. Matthias Guderjan, Bürgermeister 
 
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung 
gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von 
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Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öfentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung und die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Ist danach eine Verletzung geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 

Zweckverband Schulverband Wer-
krealschule Kenzingen-Rheinhausen-
Weisweil 
Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen, 
Tel.: 07643/910711 
 

TAGESORDNUNG 
für die öfentliche Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Zweckver-
bandes Schulverband Werkrealschule 
Kenzingen-Rheinhausen-Weisweil am 
Mittwoch, dem 3. Juli 2013 um 17.00 
Uhr im Ratssaal Raum Wittisheim des 
Bürgerhauses Rheinhausen, Haupt-
straße 95: 
 
TOP 1:  Nichteinrichtung der 5. und 
 6. Klasse für das Schuljahr 
 2013/14 
TOP 2:  Feststellung der Jahresrech-
 nung 2012 
TOP 3:  Wahl eines neuen Verbands-
 vorsitzenden 
TOP 4:  Bekanntgaben 
TOP 5:  Anfragen aus der Mitte der 
 Verbandsversammlung 
TOP 6:  Einwohnerfragestunde 

Die Einwohnerschaft der Stadt Kenzingen 
und der Gemeinden Rheinhausen und 
Weisweil ist zu dieser Verbandsversamm-
lung herzlich eingeladen. 

gez. Dr. Jürgen Louis
Verbandsvorsitzender 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Kenzingen-Herbolzheim 

TAGESORDNUNG 
für die 2. öfentliche Sitzung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Kenzingen-
Herbolzheim am Mittwoch, 03. Juli 
2013, 18.00 Uhr im Sitzungssaal 1 des 
Rathauses Kenzingen, Hauptstraße 15. 
 
Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich 
eingeladen. 
 
TOP 1  16. Änderung der 2. Fort-

schreibung des Flächennut-
zungsplanes des Gemein-
d e v e r w a l t u n g s v e r b a n d e s 
Kenzingen-Herbolzheim; Stadt 
Kenzingen 

 Darstellung der Sonderbaulä-
che Sprengplatz/Solarpark 

 - Vorstellung des Vorentwurfs 
 - Aufstellungsbeschluss zur 
   16. FNP-Änderung 
 - Beschluss der Durchführung 

der frühzeitigen Behörden- und 
Öfentlichkeitsbeteiligung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
mitScoping nach § 4 Abs. 1 
BauGB  

TOP 2  Antrag auf Einleitung des Ziel-
abweichungsverfahrens für das 
Gebiet des ehemaligen Spreng-
platzes  

TOP 3  Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindever-
waltungs- verbandes Kenzin-
gen-Herbolzheim 

 Vergabe der Landschaftspla-
nung sowie des Umweltberich-
tes für den Flächennutzungs-
plan 

TOP 4  Mitteilungen  
TOP 5  Anfragen aus der Mitte der Ver-

bandsversammlung  
TOP 6  Einwohnerfragestunde 
 
Ernst Schilling, Verbandsvorsitzender 

AMTSGERICHT 
EMMENDINGEN 
- Vollstreckungsgericht- 
 

Gesch.Nr.: 9 K 36/12 
Emmendingen, 18.06.2013

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 
 

Donnerstag, 8. August 2013,  
10.00 Uhr, 

im Amtsgericht Emmendingen,  
Karl-Friedrich-Str. 25, Sitzungssaal II 

 
der im Grundbuch von Kenzingen Blatt 
7800 eingetragene nachstehende Grund-
besitz versteigert werden und zwar 
 
Lfd.Nr. 2 
Flurstück 5088/13 
Gartenstraße, Gebäude- und Freiläche 
44 m² 
 
Lfd.Nr. 3 
Flurstück 5088/14 
Gartenstraße 2/001, 
Gebäude- und Freiläche 
2 a 18 m² 
 
(lt. Gutachten: Unterkellertes Reihenend-
haus, Bj. 2001, ca. 185 m² Wl.; zzgl.ca. 74 
m² Nl. sowie Grundstücksfreiläche) 
 

Bombach Hecklingen Nordweil

Kindergarten 
Schnellbruck 

Grundschule

je 1/3 der 
Sporthalle

Foyer + 
Küche

Aula Atrium
Gymnastik-

raum
Gymnastik-

raum

1 200 200 400 200 200 40 300 100 400

2 100 100 200 100 100 20 150 40 200

3 75 75 100 30 - - 80 - 100

4 25 25 50 30 - - 40 - 50

5
25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

25% der 
Gebühr

 für 1 Tag

Benutzungsgebühren für Zeiten 
des Auf- oder Abbaus an 
weiteren Tagen 
(§14 Abs. 3)

Herrenberg-
halle

Gebührensätze

allgemeine Benutzungsgebühr 
für sonstige Veranstaltungen
(§ 2 Abs. 4, § 12 Abs. 1)

Benutzungsgebühr bei sonstigen 
Vereinsveranstaltungen 
(§ 12 Abs. 7)

Benutzungsgebühr bei Pflicht-/ 
Freundschaftsspielen mit

Eintrittsgelderhebung
(§ 12 Abs. 5)

Betriebskostenpauschale bei 
Pflicht-/ Freundschaftsspielen 
ohne Eintrittsgelderhebung
(§ 12 Abs. 6)

Anlage zur  BenSatzung Hallen, Stand 20.06.2013

Gebührenverzeichnis

alle Gebühren sind in Euro angegeben und beziehen sich auf 1 Nutzungstag

 Kenzingen Kernstadt

Halle
Üsenberghalle

Turn- und 
Festhalle

Gymnasium
Schulbuck-

halle
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Der Verkehrswert ist gemäß §§ 74 a Abs.5, 
85 a ZVG festgesetzt worden auf 
 
für Flst. 5088/14 auf € 289.000,00 
für Flst. 5088/13 auf € 7.000,00 
 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 
18.09.2012 bzw. 26.11.2012 im Grund-
buch eingetragen. 
 
Ist ein Recht im Grundbuch nicht ver-
merkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so 
muss der Berechtigte es spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Auforde-
rung zur Abgabe von Geboten anmelden. 
Er muss es auch glaubhaft machen, wenn 
der Gläubiger widerspricht. 
Das Recht wird sonst im geringsten Gebot 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem An-
spruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt. 
 
Es ist zweckmäßig, schon 2 Wochen vor 
dem Termin eine Berechnung des An-
spruchs -getrennt nach Hauptbetrag, Zin-
sen und Kosten- einzureichen. 
 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung 
des Grundbesitzes oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegen-
steht, wird aufgefordert, die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfah-
rens zu erwirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt, andernfalls tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stel-
le des zu versteigernden Gegenstandes. 
 
Für Gebote kann im Termin gemäß §§ 67 
f ZVG Sicherheitsleistung  (regelmäßig 
10 v.H. des festgesetzten Verkehrswer-
tes) verlangt werden. Bietvollmachten 
müssen öfentlich beglaubigt sein. 
 
Allgemeine Auskünfte über Versteige-
rungsverfahren sowie weitere Informati-
onen zum Objekt können Bietinteressen-
ten in einigen Tagen auch übers Internet 
einholen unter www.versteigerungspool.
de 
 
Amtsgericht Emmendingen 
- Vollstreckungsgericht - 

Eingrifsgenehmigung im  
Bundesnaturschutzgesetz  
Am 01.03.2010 trat das neue Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft. Es 
verdrängte in vielen Bereichen die Rege-
lungen des Landesnaturschutzgesetzes. 
Auch die bisher geltende landesrechtli-
che Eingrifsregelung wurde ersetzt. Wer 

negativ in Natur und Landschaft eingreift, 
muss diese Veränderungen aber wie bis-
her durch aufwertende Maßnahmen „wie-
dergutmachen“ (Verursacherprinzip) 
 
Neu eingeführt wurde durch § 17 Abs. 3 
BNatSchG die „Eingrifsgenehmigung“. 
Danach müssen Eingrife in Natur und 
Landschaft außerhalb des bebauten Ort-
schaftsbereiches, die nicht zulassungs- 
oder anzeigeplichtig sind (z. B. nach dem 
Baurecht) und nicht von einer Behörde 
durchgeführt werden von der Natur-
schutzbehörde genehmigt werden. 
 
Da es bisher keine Eingrifsgenehmigung 
gegeben hat, konnte die Untere Natur-
schutzbehörde nicht einschätzen, wie 
sich dieses neue Instrument auswirken 
würde. Nachdem die Untere Naturschutz-
behörde in der Praxis mittlerweile eini-
ge Erfahrung in der Handhabung dieser 
neuen Genehmigungsplicht gewinnen 
konnte, möchten wir die Öfentlichkeit 
über deren Bedeutung informieren. Die 
Aufzählung der folgenden Beispielsfälle 
ist nicht abschließend: 

•	 Unterhaltung privater Gewässer 
durch den Eigentümer (§ 49 Abs. 4 
Wassergesetz)

•	 Neubau von Fahrwegen im Wald

•	 Grünlandumbruch

•	 Errichtung landwirtschaftlicher Ge-
bäude bis 100 qm Grundläche und 
bis zu 5 m traufseitiger Wandhöhe

•	 Errichtung landwirtschaftlicher Ge-
wächshäuser bis 5 m Höhe

•	 Errichtung von Anlagen für gebäu-
deunabhängige photovoltaische 
und thermische Solarnutzung

•	 Errichtung von Windenergieanlagen, 
Flutlichtmasten und Antennen je-
weils bis 10 m Höhe

•	 Bau von landwirtschaftlichen Fahr-
silos (mit und ohne Überdachung) 
und ähnlichen Anlagen

•	 Errichtung von Stützmauern bis 2 m 
Höhe

•	 Selbständige Aufschüttungen und 
Abgrabungen bis 2 m Höhe und Tie-
fe und < 500 qm

In diesen Fällen ist zu klären, welche Fol-
gen der Eingrif für die Natur und die 
Landschaft haben wird und ob ggf. mit 
welchen Nebenbestimmungen eine Ein-
grifsgenehmigung erteilt werden muss. 
Der Verursacher des Eingrifs ist nach § 17 
Abs. 4 BNatSchG dazu verplichtet, die zur 
Beurteilung durch die Naturschutzbehör-
de notwendigen Angaben zu machen (z. 
B. Karten, Pläne, Skizzen, Erläuterungen). 

Viele Gesetze und Verordnungen enthal-
ten Aufzählungen über genehmigungs-, 
verfahrensfreie oder nicht anzeigeplich-
tige Vorhaben (z. B. die Landesbauord-
nung). Häuig sind diese Vorhaben von 
bestimmten Maßen abhängig. Die Untere 
Naturschutzbehörde wird in jedem Ein-
zelfall prüfen müssen, ob überhaupt ein 
naturschutzrelevanter Eingrif vorliegt. 
 
Sollten sich hierzu Fragen ergeben, kön-
nen Sie sich an die untere Naturschutzbe-
hörde wenden (Tel.: 07641/451-437 oder 
-486). 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Landratsamt Emmendingen 

Öfentliche Bekanntmachung 
über die Absicht zur  
Gewährung einer Beihilfe zur Schaf-
fung einer lächendeckenden Breit-
bandversorgung unter möglicher Nut-
zung einer bestehenden kommunalen 
Leerrohrtrasse in der Stadt Kenzingen 
für den Stadtteil Bombach 
Die Stadt Kenzingen sieht in der Versor-
gung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Gewerbetreibenden und Freien Beru-
fe mit leistungsfähigen Breitbanddiens-
ten einen wichtigen Auftrag im Sinne 
der Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförde-
rung und Standortsicherung. Aus diesem 
Grund beabsichtigt die Stadt Kenzingen 
eine Beihilfe an einen Netzbetreiber zum 
Aufbau einer leistungsstarken Breitband-
versorgung zu gewähren, nachdem die 
Erkundung des örtlichen Breitbandmarkts 
ergeben hat, dass ohne die Gewährung 
einer Beihilfe eine lächendeckende Breit-
bandversorgung unmöglich ist. 
 
Die Stadt Kenzingen hat zur Verbesserung 
der Breitbandversorgung im Stadtteil 
Bombach eine Leerrohrtrasse auf einer 
Länge von ca. 250 m zwischen Kenzingen 
und Bombach verlegt, die für eine Verbes-
serung der Breitbandversorgung kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Die Stadt Kenzingen fordert daher alle 
interessierten Anbieter von Breitband-
dienstleistungen auf, unter Beachtung 
der unten genannten Kriterien ein Ange-
bot durch Benennung ihrer Wirtschaft-
lichkeitslücke ohne weitere Nebenleistun-
gen abzugeben. 
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Weitere Informationen und den gesam-
ten Ausschreibungstext können auf der 
Homepage der Stadt Kenzingen unter fol-
gendem Link bezogen werden: 
 
http://www.kenzingen.de/de/rathaus/
ausschreibungen/ausschreibung-zu-
schuss-an-netzbetreiber-kenzingen-bom-
bach-id_1178/ 

Öfentliche Bekanntmachung 
über die Absicht zur  
Gewährung einer Beihilfe zur Schaf-
fung einer lächendeckenden Breit-
bandversorgung unter möglicher Nut-
zung einer bestehenden kommunalen 
Leerrohrtrasse in der Stadt Kenzingen 
für den Stadtteil Hecklingen  
Die Stadt Kenzingen sieht in der Versor-
gung der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der Gewerbetreibenden und Freien Beru-
fe mit leistungsfähigen Breitbanddiens-
ten einen wichtigen Auftrag im Sinne 
der Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförde-
rung und Standortsicherung. Aus diesem 
Grund beabsichtigt die Stadt Kenzingen 
eine Beihilfe an einen Netzbetreiber zum 
Aufbau einer leistungsstarken Breitband-
versorgung zu gewähren, nachdem die 
Erkundung des örtlichen Breitbandmarkts 
ergeben hat, dass ohne die Gewährung 
einer Beihilfe eine lächendeckende Breit-
bandversorgung unmöglich ist. 
 
Die Stadt Kenzingen hat zur Verbesserung 
der Breitbandversorgung im Stadtteil 
Hecklingen eine Leerrohrtrasse auf einer 
Länge von ca. 250 m zwischen Kenzin-
gen und Hecklingen verlegt, die für eine 
Verbesserung der Breitbandversorgung 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
kann. 
 
Die Stadt Kenzingen fordert daher alle 
interessierten Anbieter von Breitband-
dienstleistungen auf, unter Beachtung 
der unten genannten Kriterien ein Ange-
bot durch Benennung ihrer Wirtschaft-

lichkeitslücke ohne weitere Nebenleistun-
gen abzugeben. 
 
Weitere Informationen und den gesam-
ten Ausschreibungstext können auf der 
Homepage der Stadt Kenzingen unter fol-
gendem Link bezogen werden: 
 
http://www.kenzingen.de/de/rathaus/
ausschreibungen/ausschreibung-zu-
schuss-an-netzbetreiber-kenzingen-
hecklingen-id_1177/ 

Impressum:
Herausgeber: Stadt Kenzingen
Verantwortlich für die amtlichen und für 
die Mitteilungen der Verwaltung und für 
die Amts- und Sprechtage städt. Einrich-
tungen:
Matthias Guderjan, Bürgermeister,
Tel. 07644/900-100.
Verantwortlich für alle übrigen Bekannt-
machungen sind ausschließlich die Auf-
traggeber.
- Redaktionelle Änderungen aus techni-
schen Gründen jedoch vorbehalten
Druck: Primo-Verlagsdruck Anton Stähle, 
Postfach 1254, 78329 Stockach,
Tel.07771/9317-11, Fax07771/9317-40,
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Internet:www.primo-stockach.de

Stadtkasse Kenzingen

Grundsteuer 2013 (Jahreszahler) und  
Wasser/Abwassergebühren (zweite Rate 2013) 

Zahlungsauforderung  
Wir machen darauf aufmerksam, daß die Grundsteuer 2013 für Jahreszahler sowie 
die zweite Abschlagszahlung für Wasser und Abwasser 2013 am 
 

01. Juli 2013  
 

zur Zahlung fällig werden. 
 
Bitte überweisen Sie die jeweiligen Forderungen auf eines der Konten der Stadtkas-
se Kenzingen, sofern Sie nicht am Einzugsverfahren teilnehmen. Barzahlung wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten ist im Rathaus, Zimmer Nr. 11, möglich. 

Wir bitten um Beachtung des Zahlungstermins, da bei verspäteter Zahlung aufgrund 
gesetzlicher Regelungen Mahngebühren und Säumniszuschläge erhoben werden 
müssen. 
 
Bitte geben Sie bei Überweisungen das Buchungszeichen an, damit eine 
schnelle und fehlerfreie Verbuchung möglich ist. 
 
Dilli, Kassenverwalterin
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Historisches Altstadtfest vom 5.-7. Juli 2013 
Straßensperrungen 

Wegen des Historischen Altstadtfestes sind von Dienstag, 02. Juli 
2013, 18:00 Uhr bis Montag, 8. Juli 2013, 22:00 Uhr folgende 
Straßen gesperrt: 
 
Eisenbahnstraße – Brotstraße – Hirschgasse – Kirchgase – Pfarrgas-
se – Eichgasse – Schwalbenstraße – Alte Schulstraße – Kirchplatz 
– Hintere Kirchgasse. 
 
Die Hauptstraße ist von Freitag, 5. Juli 2013, 09:00 Uhr bis 
Montag, 8. Juli 2013, 12:00 Uhr gesperrt. 
 

Müllabfuhr und Abfuhr der blauen Tonne 
 
Am Donnerstag, 4. Juli 2013– Abfuhr der blauen Tonne und am 
Freitag, 5. Juli 2013 – Abfuhr der grauen Tonne 
 
Die Anwohner der gesperrten Straßen werden gebeten, den jewei-
ligen Mülleimer in die Hauptstraße, Oberer Zirkel oder Üsenber-
gerstraße zu stellen. Die Müllabfuhr beginnt am Donnerstag, 4. Juli 
2013 und Freitag, 05. Juli 2013 jeweils zum 06:00 Uhr. 

 

Bustransfer 
 
Freitag, 05. Juli 2013
Abfahrt Bus 1: 0:30 Uhr (geänderte Abfahrtszeit) und 02:00 Uhr Kenzingen, Gasthaus Drachen nach Hecklingen 
und Malterdingen, Siedlung. 

Abfahrt Bus 2: 0:30 Uhr (geänderte Abfahrtszeit) und 02:00 Uhr Kenzingen, Bushaltestelle Rist bei Elektro Reber 
nach Bombach und Nordweil. 

Samstag, 06. Juli 2013  
Abfahrt Bus 1: 0:30 Uhr (geänderte Abfahrtszeit) und 02:00 Uhr Kenzingen, Gasthaus Drachen nach Hecklingen 
und Malterdingen, Siedlung. 

Abfahrt Bus 2: 0:30 Uhr (geänderte Abfahrtszeit) und 02:00 Uhr Kenzingen, Bushaltestelle Rist bei Elektro Reber 
nach Bombach und Nordweil. 

 

Den Fest-Pin für 4,00 Euro erhalten Sie im Rathaus Kenzingen, Bürgerbüro 

Das Geschichtsbuch Band I und Band II erhalten Sie während der Festtage im Rathäusle zum Sonderpreis von 
25,00 Euro je Band (statt 32,00 Euro) und das Geschichtsbuch Band I + II zusammen zum Sonderpreis von 40,00 
Euro (statt 60,00 Euro) 
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Im Rahmen des Historischen Altstadtfestes 2013 indet im Kreuz-

gang der Arbeiterwohlfahrt Kenzingen, Eisenbahnstraße 20, die 

 

Ausstellung  
„Civitas Kencingin“ 

 

statt. 

 

Gezeigt werden Rekonstruktionszeichnungen der mittelalterlichen 

Festungsstadt Kenzingen von Hans-Jürgen van Akkeren, ein Projekt 

in Zusammenarbeit mit Dr. Bertram Jenisch, Regierungspräsidium 

Freiburg Fachbereich Archäologie. 

 

Die Ausstellung ist geöfnet 

 

am Samstag, 6.7.2013 von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

am Sonntag, 7.7.2013 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

Im Rahmen dieser Ausstellung wird die Hachberg-Bibliothek das Buch „Die Meiger von Kürnberg“ -Untertitel „Gefolgsleute der 

Üsenberger“- präsentieren. Der Autor Georg Kirnberger wird persönlich anwesend sein um zu signieren und Rede und Antwort 

zu stehen. 

 

Die Bevölkerung sowie Besucher des Stadtfestes sind herzlich eingeladen. 

Ausstellung  
„Passionen“

Vom 8. Juli 2013 bis 14. Juli 2013 

indet in Zusammenarbeit mit der  

Lokalen Agenda Kenzingen, Arbeitskreis Kultur & Soziales, 

im Bürgersaal des Rathauses Kenzingen 

eine Ausstellung mit Werken der Kenzinger Künstlerin 

Gisela Richter statt. 

 

Die Ausstellung ist ab Montag, 8. Juli 2013 

zu den Dienstzeiten des Rathauses 

sowie Samstag und Sonntag  

von 11:00 bis 17:00 Uhr 

geöfnet. 
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Freizeit – Tipps für Gäste und Bürger im nördlichen Breisgau 
28. Juni bis  05. Juli 2013 

 

 
 

     

 
Wir wünschen allen Gästen und Bürgern gute Erholung bei aktiver Freizeit. 

Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender der Städte Kenzingen und Herbolzheim 
sowie der Gemeinden Rheinhausen und Weisweil.  Änderungen vorbehalten! 
Datum Beginn 

Treffpunkt/Veranstaltungsort 
Veranstaltung 
Veranstalter 

Kosten 
Euro/Pers. 

Juni       

 
nach Absprache 

Anfragen bei Herrn Ehrler 
Tel. 07646 401 

Führungen durch das Heimatmuseum Weisweil   

nach Absprache 
 

Anfragen bei Herrn Ehrler 
Tel. 07646 401 

Geführte Wanderung über den Skulpturenweg in 
Weisweil zum Rhein 

  

immer sonntags Bouleplatz am Rhein in Weisweil Boulespiele für Jedermann/frau   

Freitag 
28. Juni 2013 

15:00 Uhr 
Speedzone,Rheinhauser Str.18, 
Herbolzheim 

Geführte sportliche Radtour für Jugendliche 
Tourismusbüro Herbolzheim  

  

Samstag 
29. Juni 2013 

09:00 Uhr 
Kenzingen - in und um das 
Rathaus Kenzingen 

Schnäppchenmarkt 
Handels- und Gewerbevereinigung Kenzingen 

 

Samstag 
29. Juni 2013 

19:30 Uhr 
Schulhof Gymnasiums Kenzingen 

Open Air Konzert 
Stadtkapelle Kenzingen 

 

Sonntag 
30. Juni 2013 
 

11:00 Uhr 
Schulhof Gymnasium Kenzingen 
oder 
Üsenberghalle Kenzingen 

Musikfest 185 Jahre Stadtkapelle Kenzingen 
Stadtkapelle Kenzingen 

 

Sonntag 
30. Juni 2013 

08:00 Uhr  
Im Brünnele, Kenzingen 
(Vereinsheim) 

Verkaufsmarkt und Jungtierschau 
Kleintierzuchtverein Kenzingen 

 

Sonntag 
30. Juni 2013 

14:00 Uhr 
Burgruine Lichteneck Hecklingen 

Besichtigung der Burgruine Lichteneck mit Führung 
Förderverein zur Erhaltung der Ruine Lichteneck  

Erwachsene: 4:00  
Kinder:           1,50 

Sonntag 
30. Juni 2013 
 

14:00Uhr 
Torhaus Herbolzheim 
 

Naturkundliche Wanderung zum Kahlenberg 
Tourismusbüro Herbolzheim 

2,00 Euro,Kinder 
frei.Bewirtung nicht 
inbegriffen 

Sonntag 
30. Juni 2013 

n. Ank. 
Dorfplatz Wagenstadt 

Dorfplatzhock 
Musikverein Wagenstadt 

  

Sonntag 
30. Juni 2013 

n. Ank. 
 

Wanderung auf d. Bernauer Höhenweg 
Schwarzwaldverein Herbolzheim - Ettenheim 

  

Juli       
nach 
Absprache 

Anfragen bei Herrn Ehrler 
Tel. 07646 401 

Führungen durch das Heimatmuseum Weisweil   

nach Absprache 
 

Anfragen bei Herrn Ehrler 
Tel. 07646 401 

Geführte Wanderung über den Skulpturenweg in 
Weisweil zum Rhein 

  

immer sonntags Bouleplatz am Rhein in Weisweil Boulespiele für Jedermann/frau   

Mittwoch 
03. Juli 2013 

18:00 Uhr 
Marktplatz Herbolzheim 

Mountainbike für Jedermann 
Tourismusbüro Herbolzheim 

2,00 Euro, 
Kinder frei 

Donnerstag 
04. Juli 2013 

14:00 Uhr 
Torhaus Herbolzheim 

Sportliche Radtour 
Tourismusbüro Herbolzheim 

1,00 Euro, 
Kinder frei 

Freitag 
05. Juli 2013 

16:00 Uhr 
Cafè Pavillon, Marktplatz Herb.  

Literaturkreis  
Städtische Bücherei Herbolzheim 

 

Freitag 
05. – 07. Juli 13 

Fr.  18:00 Uhr  
Sa. + So. 11:00 Uhr  
Kenzingen - Stadtmitte 

Historisches Altstadtfest  in Kenzingen mit 
Aufführung eines Schauspiels 
 
 

Erwachsene: 4,00 
Kinder + Schüler bis 
18 J. frei 
 

 

       
Stadt Kenzingen 
Hauptstraße 15 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644 900-113 
Fax 07644 900-160 

Stadt Herbolzheim 
Hauptstraße 60 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643 9359-11 
Fax 07643 9359-18 

Gemeinde Rheinhausen 
Hauptstraße 95 
79365 Rheinhausen 
Tel. 07643 9107-11 
Fax 07643 4541 

Gemeinde Weisweil 
Hinterdorfstraße 14 
79367 Weisweil 
Tel. 07646 9102-12 
Fax 07646 9102-50 
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Vortragsreihe 
„Von der UNI in den Beruf“

Professionell bewerben 
Am Donnerstag, 11. Juli, informiert Dip-
lom Psychologe Hans-Georg Willmann 
zum Thema „Professionell bewerben“. Die 
Veranstaltung beginnt um 18:15 Uhr im 
Kollegiengebäude III der Albert-Ludwigs-
Universität (Hörsaal 3042). 
Was sind die aktuellen Standards aussa-
gekräftiger Bewerbungen? – Der Vortrag 
informiert darüber, welche Stellen und 
welche Arbeitgeber zum eigenen Proil 
passen, welche Strategien bei der Stellen-
suche zielführend sind, warum eine Initi-
ativbewerbung keine Blindbewerbung 
sein darf und wie man die Chancen auf 
eine Einladung zum Vorstellungsgespräch 
steigern kann.  
Hans-Georg Willmann arbeitet seit 1998 
als Personalberater und Coach. Er ist Autor 
zahlreicher Erfolgsratgeber zu den Themen 
Beruliche Entwicklung und Karriere. 
 
Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsrei-
he „Von der Uni in den Beruf“, die in Ko-
operation von Agentur für Arbeit Freiburg 
und dem Service Center Studium der Al-
bert-Ludwigs-Universität für Studierende 
und Hochschulabsolventen organisiert 
wird. 
 
Nächste Termine 
der Veranstaltungsreihe: 
Donnerstag, 18. Juli: 
Studium zu Ende – was nun? 

Der Begrif SEPA (Single Euro Payments 
Area) bezeichnet einen einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum, bei welchem keine 
Unterschiede mehr zwischen inländischen 
und grenzüberschreitenden Zahlungen ge-
macht werden. 
 
Dies bedeutet, dass die bisherige Konto-
nummer und die Bankleitzahl durch IBAN 
und BIC ersetzt werden. 
 

Diese Bezeichnungen haben Sie bereits von Ihrer Bank erhalten. Sie inden Sie auf je-
dem Ihrer Kontoauszüge sowie (in den meisten Fällen) bereits auf Ihrer Bankkarte. 
 
Wer künftig am Lastschriftverfahren teilnehmen möchte, muss ein schriftliches SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. 
 
Aus diesem Grunde werden wir in der nächsten Zeit die noch fehlenden Mandate an-
fordern. Bitte geben Sie dann die Formulare unterschrieben an uns zurück, sofern Sie 
weiterhin am Lastschriftverfahren teilnehmen möchten. 
 
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. (Rathaus, Zimmer Nr. 
11 oder Telefon 900125 / Tel. 900126) 

Dilli, Kassenverwalterin 
 

Meldung von  
Hochwasserschäden 

Auch in Baden-Württemberg kam es 
durch Starkniederschläge im Zeitraum 
vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 zu einer 
Hochwasserlage mit Überlutungen. 
Glücklicherweise hat diese nicht das 
Ausmaß erreicht, wie in einigen an-
deren Bundesländern. Dennoch sind 
auch hier Bürgerinnen und Bürger 
vom Hochwasser betrofen. 
Das Innenministerium Baden-Württem-
berg hat die Gemeinden darüber infor-
miert, dass die Landesregierung die Mög-
lichkeiten einer inanziellen Unterstützung 
von Privatpersonen bei bedeutenden 
Schäden, die nicht versichert und nicht 
versicherbar  sind, prüft. 
Betrofene Bürgerinnen und Bürger 
sollten, sofern noch nicht geschehen, 
Schäden ihrer Versicherung melden 
und diese auch bei der Stadt Kenzin-
gen, Hauptamt, Hauptstraße 15, 79341 
Kenzingen, anzeigen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Holger 
Meier, Tel. 07644-900-133, E-Mail: mei-
er@kenzingen.de, gerne zur Verfügung. 

Wochenmarkt 

Aufgrund des historischen  
Altstadtfestes 

vom 05. – 07. Juli 2013 indet am 
Samstag, den 06. Juli 2013 

kein Wochenmarkt statt. 

Geschwindigkeitsmessung in Kenzingen 
Der Landkreis Emmendingen hat im Mai 2013 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und der Stadt Kenzingen die Daten zur 
Verfügung gestellt:  
 
Tag Datum Zeit Straße Geschw.- Gemessene Beanstan- höchster
    Bereich(km/h) Fzg. dungen Wert(km/h)
Mo 06.05.2012 16:20 Uhr – 17:56 Uhr Balgerstraße 30   99 8 48
Fr 17.05.2013 10:36 Uhr – 13:25 Uhr Bombacher Straße 50 393 5 64

Lokale Agenda 
Arbeitskreis Kultur und Soziales 
SS Sprecherin: Marianne Tießler, Telefon 7315 
 

Ofenes Singen 
mit  

Günter Tschamler 
 
Wir trefen uns am 03. / 17. und 31. Juli um 15 Uhr im Vereinsheim des Gesangsver-
eins Eintracht Kenzingen, Industriestraße 
Info: Günter Tschamler, Tel. 1531 oder Marianne Tießler, Tel. 7315
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Die Feuerwehr Kenzingen 
informiert... 
Erfolgreiche Wettkampfgruppen der 
Kenzinger Wehr 
Mit gleich zwei Wettkampfgruppen war die 
Feuerwehr Abteilung Kenzingen bei den 
Leistungsübungen der Feuerwehren des 
Landkreises Emmendingen in Teningen am 
Start und errang mit einer hervorragenden 
Null-Fehler-Gesamtwertung das Feuer-
wehr-Leistungsabzeichen Baden-Würt-
temberg in Bronze. Zur Erlangung dieses 
Abzeichens muss eine Einsatzübung nach 

Richtlinien und Vorgaben in ei-
nem bestimmten Zeitrahmen 
erfüllt werden. 

Die erfolgreichen Teilneh-
mer unter der Leitung von 
Simon Pfeifer und Magnus 
Körbel waren Marco Danzei-
sen, Simon Dilli, Stefen Eng-
ler, Patrick Grüner, Johannes 
Jentz, Marvin Motz, Julian 
Müller, Philipp Reisch, Robert 
Stumpf, Kai Zimmermann 
und Fion Zirlewagen. 

Herzlichen Glückwunsch 
am 01.07.2013 
zum 83. Geburtstag 
Frau Eva Emmenecker 
Balgerstraße 16 
 
am 02.07.2013 
zum 85. Geburtstag 
Herrn Ernst Joachim Reincke 
Hauptstraße 56 
 
am 03.07.2013 
zum 83. Geburtstag 
Frau Christel Juddat 
Üsenbergerstraße 17 
 
am 05.07.2013 
zum 89. Geburtstag 
Frau Maria Herr 
Nordweil, Herrenbergstraße 13 
 
am 05.07.2013 
zum 85. Geburtstag 
Herrn Helmut Kurpjuweit 
Hebelstraße 1 
 
am 06.07.2013 
zum 88. Geburtstag 
Frau Soia Rätscher 
Klostermattenstraße 6 
 
Die Stadtverwaltung Kenzingen wünscht 
Ihnen auch im Namen des Gemeinderates 
auf Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, 
besonders Gesundheit. 
 
Matthias Guderjan, Bürgermeister 

Veranstaltungen und Trefpunkte von, für und mit Senioren 

Kontakt:  C. Wangler, Tel. 4440 
Internet: www.seniorennetzwerk50plus.de; E-Mail: seniorennetzwerk50plus@web.de 

Spielen und Kommunizieren 
Immer montags um 14.30 Uhr in der Café-Stube der AWO in der Eisenbahnstraße 20. 
Spielen mobilisiert das Gedächtnis und auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz. 
Info: M. Disch, Tel. 92 84 25 

Radfahren für Freizeitradler 
Am Dienstagvormittag (bei schönem Wetter) fahren wir ca. 1,5 Stunden rund um Kenzingen. 
Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz, wer Zeit und Lust hat kann gerne mit radeln. 
Info: C. Wangler, Tel. 44 40 

Senioren Internet- u. PC-Tref 
Mittwochs, im 14-tägigen Turnus, entweder vormittags oder nachmittags, indet im 
Fraktionszimmer im Rathaus in Kenzingen der Senioren Internet- u. PC-Tref statt. Die 
genauen Termine entnehmen sie bitte unserer Homepage www.seniorennetzwerk-
50plus.de unter: Geplantes.  
Info: J. Wallmann, Tel. 89 52 

Radtour nach Waldkirch 
Am Sonntag, den 14. Juli bieten wir eine Radtour nach Waldkirch an. Die Tour ist ca. 50 
km lang. Trefpunkt ist um 10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Kenzingen. Bitte Vesper und 
Getränke nicht vergessen. Anmeldung ist erforderlich. 
Info und Anmeldung: Ch. Ikker, Tel. 01702139644 

Emil Nolde „Die Pracht der Farben“ Ausstellung in Baden-Baden 
Am Dienstag, den 16. Juli bieten wir eine Fahrt zur Ausstellung „ Die Pracht der Farben “ 
von Emil Nolde (1867 – 1956) in Baden-Baden an. Als einer der wichtigsten Künstler des 
Expressionismus sind seine Bilder von kräftigen Farben geprägt so galten seine Werke 
zur Zeit des Nationalsozialismus als „entartet“. Mit seinen Bilder zeigte er seine Verbun-
denheit zur Natur und besonders zu Blumen. Passend zur Farbenpracht der Gemälde im 
Museum hat die Stadt Baden-Baden vier große Blumenbeete davor anlegen lassen, die 
die Farbigkeit von Emil Noldes Blumenbilder wider spiegeln. 
Der Eintrittspreis beträgt 10.- €. Die Fahrt indet mit der Bahn statt. Trefpunkt ist um 
9.15 Uhr am Bahnhof. Anmeldeschuss ist am 13. Juli. 
Info und Anmeldung: C. Wangler, Tel. 44 44 

Kontakt-Café 
Am Donnerstag, den 25. Juli ist unser Kontakt-Café wieder geöfnet. Trefpunkt ist von 
14.30 – 16.30 Uhr in der Kafee-Stube der AWO in der Eisenbahnstraße 20. Wir laden Sie 
hierzu recht herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch. 
Info: W. Willrich, Tel. 92 33 64 

Für Interessierte sind wir im Internet zu inden unter: 
www.seniorennetzwerk50plus.de 
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Müllabfuhr im  
Juli und August wöchentlich 
Die grauen Tonnen werden im Juli und 
August wieder wöchentlich geleert. Die 
Abfuhr erfolgt am gleichen Wochentag, 
an dem der Hausmüll bisher abgeholt 
wird. Die Termine können auch dem Ab-
fallkalender entnommen werden. Bedingt 
durch die wöchentliche Abfuhr und die 
Ferienzeit müssen die Tourenpläne teil-
weise geändert werden. Dadurch kann 
sich die bisher gewohnte Uhrzeit für die 
Leerung der grauen Tonne ändern. Die 
Tonnen müssen deshalb am Abholtag be-
reits um 6 Uhr am Straßenrand bereitste-
hen. Die anderen Abfuhrtermine bleiben 
auch im Sommer unverändert: Die Papier-
tonne wird alle vier Wochen geleert, die 
Gelben Säcke werden alle zwei Wochen 
abgeholt. 

Einladung zur Ausstellung  
der Kunstwerke des Europäi-
schen Wettbewerbs 2013 
Über 500 Schüler und Schülerinnen aus 
dem Landkreis Emmendingen haben 
sich dieses Jahr am 60. Europäischen 
Wettbewerb beteiligt. Vom 1. bis 24. Juli 
2013 werden im Haus am Festplatz in der 
Schwarzwaldstr. 4 in Emmendingen die 
139 künstlerischen Arbeiten ausgestellt, 
die einen Orts-, Landes- oder Bundespreis 
gewonnen haben. Die Bilder können von 
Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 15.30 
Uhr, am Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr 
und am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr ange-
schaut werden. 
Das Motto des diesjährigen Jubiläums-
wettbewerbs lautete „Wir sind Europa! 
Wir reden mit! 2013 – Europäisches Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger“. Die Kinder 
und Jugendliche haben Aufgaben zu 
„Woanders in Europa“, „Wie schmeckt Eu-
ropa“ oder „Menschen- und Bürgerechte“ 
umgesetzt: Sie haben Bilder zu Reisen mit 
Freunden durch Europa gemalt, europäi-
sche Speisekarten gezeichnet oder Wör-
terbücher und Spiele erfunden. 

Landwirtschaftsamt

Kinder entdecken Kräuter 
Unter dem Motto „Grüne Küche unter frei-
em Himmel“ bietet das Wildplanzenforum 
Hochburg für Kinder von acht bis zwölf 
Jahren in Zusammenarbeit mit dem Land-

wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmen-
dingen-Hochburg am Freitag, 5. Juli 2013 
von 16 bis 18 Uhr eine Entdeckungsreise an. 
Mit den Kräuterpädagoginnen Christa Ihrin-
ger und Regine Weber können die Kinder 
die Vielfalt der wilden Kräuter im Sommer 
kennenlernen, riechen und schmecken. 
Gemeinsam wird ein leckeres Wildkräuter-
Picknick zubereitet. Die Teilnahmegebühr 
beträgt acht Euro. Trefpunkt ist beim Bil-
dungszentrum Hochburg. Anmeldung bei 
Christa Ihringer, Telefon 07685 450 oder Re-
gine Weber, Telefon 07681 7402 

Garten in Herbolzheim-
Bleichhheim geöfnet 
Beim „Tag der ofenen Gartentür“ ist am 
Samstag, 6. Juli 2013 von 13 bis 18 Uhr der 
Garten von Hansjörg Haas im Herbolzhei-
mer Ortsteil Bleichheim geöfnet. Der Gar-
ten beindet sich am Schlossplatz 8 rund 
um die historische Herrenmühle, die zu-
sammen mit der umliegenden Gartenan-
lage ein einzigartiges Ensemble darstellt. 
Der Garten ist rund um ein zentrales Was-
serbecken als ländlicher Garten angelegt 
und mit vielen historischen Materialien 
gestaltet. Er zeichnet sich durch eine gro-
ße Vielfalt an Planzen aus mit Stauden-
beeten von mediterran bis schattig sowie 
formale und naturnahe Bereiche.  
Anfahrt: Am westlichen Ortsende Richtung 
Broggingen abbiegen, nach 300 Metern 
rechts. Parkmöglichkeiten an Friedhof und 
Kirche (200 Meter Fußweg). Bitte nicht auf 
Obstwiesen, Feldern oder Radweg parken. 

Gymnasium Kenzingen:  Er-
folgreiches Ende der Schulzeit 
Nach acht Jahren Unterricht am Gymna-
sium und der schriftlichen Abiturprüfung 
im April mussten sich die Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 12 in die-
ser Woche noch in der mündlichen Abi-
turprüfung bewähren. 
Die Prüfungskommission kam vom Mar-
ta-Schanzenbach-Gymnasium in Gen-
genbach. Mit Oberstudiendirektorin Ve-
rena Kopp-Kast als Prüfungsvorsitzende 
kamen 13 Lehrkräfte von dort Sie über-
nahmen die Leitung von insgesamt 17 
Fachausschüssen. Während der Prüfungs-
tage mussten insgesamt 81 mündliche 
Prüfungen abgenommen werden. In den 
ersten Tagen standen hauptsächlich die 
Präsentationsprüfungen im fünften Prü-
fungsfach auf dem Programm. Aus vier 
eigenen Themenvorschlägen wurde ein 
Thema bestimmt, das die Schülerinnen 
und Schüler zusammen mit den Ergeb-
nissen der schriftlichen Prüfung bei der 
Eröfnung erfuhren. Die Präsentation ge-
stalteten die Schüler mit Computer und 
Beamer, Folien oder Plakaten, der inhalt-
liche Teil wurde im anschließenden Prü-
fungsgespräch vertieft und erweitert. 24 
Schülerinnen und Schüler haben diese  
Präsentationsprüfung durch die Anrech-
nung besonderer Lernleistungen wie des

Jugendplege Kenzingen aktuell: 
Jugendraum: Für Kids von 10 bis 14 Jahren 
 Immer am Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr 
 
 Für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 
 Immer am Freitag 18.00 – 22.00 Uhr 

Ausblick: Sommerferienspiele „Summer Action“ 
 vom 25.07. bis 16.08. 
 Anmeldung im Juli 

 Ferienspaß auf dem Höle (Ganztagesbetreuung) 
 vom 19.08. bis 23.08. 
 Nur noch wenige Plätze frei! 
 
Gesucht: Ehrenamtliche Helfer als Begleitung bei einzelnen Aktionen 
 während der Ferienspiele. Zeitaufwand zwischen 2 und 5 Stunden! 
 
 Kinder und Jugendliche die Musik machen und dies auch zeigen 
 wollen. Egal ob Anfänger oder Prois. Egal ob Rock, Hip Hop 
 oder sonstiges! 
 
Info: Christoph Meybrunn, Jugendplege und Schulsozialarbeit 
 Tel. 07644 900 208; Mobil: 0176 9780 2119 
 Mail: jugendplege.kenzingen@t-online.de oder 
 meybrunn@kenzingen.de
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Seminarkurses, den sie bereits im ersten Kursjahr erfolgreich 
absolviert haben, ersetzt und konnten so die Prüfungen ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützend, aber mit großer 
Gelassenheit begleiten. 
Bei den drei mündlichen Prüfungen in einem der vier bereits 
schriftlich geprüften Fächer wurden die Aufgaben zur Vorberei-
tung unmittelbar vor der Prüfung den Schülerinnen und Schü-
lern vorgelegt. An den Tagen der Prüfungen waren über 40 Lehr-
kräfte der Schule mit Prüfen, Protokollführen, Aufsichten oder 
Medieneinsatz beteiligt. 
Nun stand am Dienstag nach Abschluss der Prüfungen fest, dass 
alle 58 Abiturientinnen und 44 Abiturienten bestanden und da-
mit die allgemeine Hochschulreife erlangt haben. 
Die Freude war groß, als die Schülerinnen und Schüler die Glück-
wünsche zum erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit entgegen-
nehmen konnten. Alle haben sich über das gute Ergebnis ge-
freut: Insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler erreichten einen 
Durchschnitt mit einer eins vor dem Komma; 2 Schülerinnen er-
zielten den hervorragenden Notendurchschnitt von 1,0. 
Die Prüfungskommission zeigte sich sehr beeindruckt von der 
freundlichen Aufnahme, der äußerst angenehmen Atmosphäre so-
wie der hervorragenden Organisation am Gymnasium Kenzingen. 
 
Folgende Abiturientinnen und Abiturienten haben die allge-
meine Hochschulreife erlangt: 
Name Vorname Plz Ort Teilort 
Döpper, Cosima 79331 Teningen Heimbach 
Döpper, Tabea 79331 Teningen Heimbach 
Hoie, Felix 79331 Teningen Heimbach 
Bey vom, Felicitas 79331 Teningen Köndringen 
Kaiser, Simon Albert 79331 Teningen Köndringen 
Kolfhaus, Timo Lenz 79331 Teningen Köndringen 
Sexauer, Swantje Rosalinde 79331 Teningen Köndringen 
Mattmüller, Aurelie Soie 79331 Teningen 
Tritschler, Lara Cristin 79336 Herbolzheim Tutschfelden 
Baumann, Lorena 79336 Herbolzheim Wagenstadt 
Bulut, Fatma 79336 Herbolzheim 
Gremmelspacher, Benjamin Matthias 79336 Herbolzheim 
Guth, Yannik 79336 Herbolzheim 
Haug, Luisa 79336 Herbolzheim 
Hauk, Fabian 79336 Herbolzheim 
König, Luisa Soia 79336 Herbolzheim 
Liske, Edgar 79336 Herbolzheim 
Rechnitzer, Mirko Richard Gerd 79336 Herbolzheim 
Saar, Dorothea Lydia 79336 Herbolzheim 
Schumacher, Felix Dominik 79336 Herbolzheim 
Stalf, Jonas 79336 Herbolzheim 
Utz, Maren 79336 Herbolzheim 
Walter, Andreas Sebastian 79336 Herbolzheim 
Bernauer, Paul Stephan 79341 Kenzingen Bombach 
Bös, Marco 79341 Kenzingen Bombach 
Fortwängler, Fabienne Juliette 79341 Kenzingen Hecklingen 
Kopp, Katharina Klara 79341 Kenzingen Hecklingen 
Striegel, Toni Maximilian 79341 Kenzingen Hecklingen 
Breiltgens, Katharina 79341 Kenzingen Nordweil 
Bühler, Laura Jutta 79341 Kenzingen Nordweil 
Götz, Luise Lydia 79341 Kenzingen Nordweil 
Aicher, Tim 79341 Kenzingen 
Bey, Jule Malen 79341 Kenzingen 
Höfer, Philipp Sebastian 79341 Kenzingen 
Hüglin, Sarah 79341 Kenzingen 
Kleiser, Eric 79341 Kenzingen 
Motz, Marvin Pascal 79341 Kenzingen 
Oertel, Anica Julie 79341 Kenzingen 
Oettle, Lukas 79341 Kenzingen 
Reisch, Elisa 79341 Kenzingen 

Rom, Simone 79341 Kenzingen 
Rothardt, Viktoria 79341 Kenzingen 
Ruf, Florian 79341 Kenzingen 
Scheu, Ronja Linnet 79341 Kenzingen 
Siebert, Jakob Valentin Hubert 79341 Kenzingen 
Singler, Lisa 79341 Kenzingen 
Velija, Shkelqim 79341 Kenzingen 
Vollmer, Andreas Erwin 79341 Kenzingen 
Wilpert von, Claudia Hedwig 79341 Kenzingen 
Bury, Pascal 79346 Endingen Königschaffhausen 
Henninger, Katrin Madeline 79346 Endingen Königschaffhausen 
Meyer, Miriam Elisabeth 79346 Endingen Königschaffhausen 
Schüber, Isabel 79346 Endingen Königschaffhausen 
Badura, Nadine Caroline 79346 Endingen 
Baralija, Petrit 79346 Endingen 
Barciok, Natalia 79346 Endingen 
Bohny, Jacqueline 79346 Endingen 
Büttner, Katharina Elisabeth 79346 Endingen 
Feiner, Cathrin Corinna 79346 Endingen 
Frank, Jessica 79346 Endingen 
Hartwich, Tobias 79346 Endingen 
Kaufmann, Fabienne 79346 Endingen 
Klipfel, Theresa Sophie 79346 Endingen 
Löler, Judith Johanna 79346 Endingen 
Ludwig, Anne-Sophie 79346 Endingen 
Scherer, Kristina Anna 79346 Endingen 
Schiller, Laura 79346 Endingen 
Spies, Simone 79346 Endingen 
Wohnlich, Jascha 79346 Endingen 
Glaus, Lorena 79359 Riegel 
Hage, Jacek 79359 Riegel 
Huth, Sarah Mona 79359 Riegel 
Knopf, Marcus 79359 Riegel 
Vogt, Moritz 79359 Riegel 
Crocoll, Milena 79361 Sasbach 
Bockstatt, Sven René 79364 Malterdingen 
Hildwein, Hanna Christine 79364 Malterdingen 
Koch, Marek-Wayne 79364 Malterdingen 
Meyer, Leonie Francesca 79364 Malterdingen 
Mitzlaf, Patrick 79364 Malterdingen 
Schüssele, Frank 79364 Malterdingen 
Vögtlin, Marissa 79364 Malterdingen 
Mayer, Franziska Minna 79365 Rheinhausen Niederhausen 
Bill, David 79365 Rheinhausen Oberhausen 
Moser, Christoph 79365 Rheinhausen Oberhausen 
Isele, Patrick 79365 Rheinhausen 
Plieger, Fabian 79365 Rheinhausen 
Appl, Jana Dorothea 79367 Weisweil 
Bodemer, Michael Hannes 79367 Weisweil 
Haag, Sina 79367 Weisweil 
Haag, Svenja 79367 Weisweil 
Klipfel, Sophia Verena 79367 Weisweil 
Kurpjuweit, Sarah Lina 79367 Weisweil 
Bitsch, Fabian 79369 Wyhl 
Braun, Lena 79369 Wyhl 
Chabiera, Peter Jan 79369 Wyhl 
Hanselmann, Christina Soie 79369 Wyhl 
Leber, Felix 79369 Wyhl 
Meier, Tatjana 79369 Wyhl 
Pilipp, Lynn Gerda Gabriella 79369 Wyhl 
Schmitt, Manuel Jan 79369 Wyhl 
Schwörer, Mathias Gerhard 79369 Wyhl 
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Erinnerung wach halten  
und Geschichte vermitteln 
Auf Einladung der Fachschaft Religion 
berichtete Inge Auerbacher, 1934 in Kip-
penheim geboren und Zeitzeugin des 
Holocausts, den Schülern der neunten 
Klassen des Gymnasiums Kenzingen von 
ihren Erlebnissen während der Zeit des 
Nationalsozialismus. Die Schüler erfuh-
ren, dass die heute in New York lebende 
US-Amerikanerin 1942 im Alter von sie-
ben Jahren nach Theresienstadt depor-
tiert wurde, wo sie 1945 von der Roten 
Armee befreit wurde. Um diese schlimme 
Zeit zu verarbeiten, schrieb 1986 in ihrer 
Autobiographie „Ich bin ein Stern“ über 
ihre Kindheit. Außerdem ist sie seit vielen 
Jahren auf Vortragsreisen in den USA und 
in Deutschland unterwegs. Jedes Jahr ist 
sie auch zu Gast am Gymnasium Kenzin-
gen und referiert vor den Neuntklässlern. 
 
Nach ihrem beeindruckenden und er-
schütternden Vortrag war noch ausrei-
chend Raum für Fragen von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler, die von dieser 
Möglichkeit regen Gebrauch machten. 
Beeindruckt hat die Schüler auch, dass 
Inge Auerbach keineswegs verbittert ist, 
sondern eine besonders positive Lebens-
haltung zeigt und ofen und herzlich 
auf ihre Mitmenschen zugeht. Im Schul-
hof wurde sie spontan von ehemaligen 
Grundschülern begrüßt, die sie von einem 
früheren Besuch her wieder erkannten. 
Am Ende der Veranstaltung sprachen die 
ReligionslehrerInnen des Gymnasiums 
Inge Auerbacher ihren Dank aus. 
 
Mira Gündel 
Monika Beha 

THEATERAUFFÜHRUNG der 
Emil-Dörle-REALSCHULE  
Herbolzheim 
Die Theater AG präsentiert ihr neues Stück 
Henri Hahn – Superstar??! ... auch Tiere 
haben Träume! 
frei nach den „Bremer Stadtmusikanten“. 
Premiere ist am 07. Juli, 17:00 Uhr 
Abendvorstellung am 09. Juli, um 19:00 
Uhr in der Aula der Schule. 
Eintrittspreise: 1 € für Schüler / 3 € für Er-
wachsene 
Kartenvorbestellung gerne auch über das 
Schulsekretariat, 07643/915510 

Sommerfest  
im Kindergarten 
Bombach 
Bei strahlendem Son-

nenschein feierte der Kindergarten Bom-
bach am Sonntag, 16. Juni 2013 sein dies-
jähriges Sommerfest. Das Fest stand unter 
dem Motto „Bewegung“. 
Der Kindergarten hatte sich bei der Lan-
desstiftung Baden-Württemberg für das 
Bewegungsmodul „locker hüpfen & lustig 
spielen“ beworben und auch eine Zusage 
erhalten. Über ein halbes Jahr wurde das 
Projekt von Frau Rolof und einer Erzie-
herin begleitet. Die Geschichte von der 
faulen Filomena und der Hexe Lomei-
na hatte dieses Thema aufgegrifen. Im 
Mittelpunkt des Theaterstückes stand 
die faule Fee Filomena, die, statt mit ih-
rer Freundin, der kleinen Hexe Lomeina, 
zu spielen, lieber vor dem Fernseher lag, 
Chips knabberte und keine Sendung ver-
passen wollte. Deshalb war es auch nicht 
verwunderlich, dass ihr das Feenkleid 
zum Feenfest nicht mehr passte. Die klei-
ne Hexe sollte ihr mit einem Zaubertrank 
aus der Misere helfen. Lomeina war auch 
bereit, aber nur unter einer Bedingung: Fi-
lomena sollte die Zutaten zusammen mit 
der kleinen Hexe selbst besorgen. 

Durch die großen Anstrengungen, die sie 
unternehmen musste, wie z. B. hoch in 
einen Baum klettern, auf einen Berg stei-
gen, in einen Maulwurfshügel kriechen, 
im Wasser schwimmen, sich gegen Kobol-
de durchsetzen, passte das Kleid plötzlich 
wieder. Und so konnte sie mit der kleinen 
Hexe zum Feenfest gehen. Auch die Kin-
der aus der Krippengruppe bereicherten 
das Stück als kleine Marienkäfer. 
Als Abschluss tanzten die Kinder noch mit 
viel Freude einen Tanz vor. 
Im weiteren Verlauf des Sommerfestes führ-
te die Tanzgarde von „Blau-Weiß Emmen-
dingen“ gekonnt einen Zwergentanz auf. 
Der Nachmittag wurde vom Musikverein 
Bombach wieder musikalisch umrahmt. 
Auch dieses Jahr gab es eine große Tom-
bola mit vielen tollen Preisen. Für das leib-
liche Wohl war selbstverständlich wieder 
bestens gesorgt. 

Viele Bürger aus Bombach und Umge-
bung statteten dem Fest einen Besuch 
ab. Auch H. Bürgermeister Guderjan mit 
Familie und H. Ortsvorsteher Beha mit 
Gattin waren gekommen. 
Bis in die Abendstunden verweilten die 
Gäste in geselliger Runde, so dass das Fest 
ein voller Erfolg war. 
Das Kindergartenteam bedankt sich ganz 
herzlich bei allen, die zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben. 

Katholischer Kindergarten St. Andreas

Natur pur im Taubergießen 
Zu einem Auslug der besonderen Art 
machten sich die Hecklinger Kindergar-
tenkinder am vergangenen Donnerstag 
auf. Mit der Taubergießenexpertin Frau 
Edeltraud Kunzer entdeckten sie bei einem 
Streifzug durch die Wälder des Taubergie-
ßen die Tier- und Planzenwelt dieses einzig-
artigen Gebietes. Sie begegneten auf ihrem 
Spaziergang u. a. verschiedenen Libellenar-
ten, einem Hirschkäfer und der Raupe eines 
Schwalbenschwanzes. Auch die Vogelstim-
men von Mönchsgrasmücke, Buntspecht, 
Zaunkönig, Amsel und Buchink waren zu 
hören. Der Spaziergang führte außerdem 
an zwei Fischtreppen vorbei. Natürlich gab 
es auch viele besondere Planzen, wie Or-
chideen, Nachtkerzen und Teichrosen zu 
bewundern. Vorsicht war geboten bei dem 
giftigen Nachtschattengewächs. Als Erinne-
rung durfte jedes Kind einen Stein aus dem 
Taubergießen mit nach Hause nehmen. Vie-
len Dank an Frau Kunzer für die interessan-
te Führung. Es gelang ihr, das Interesse der 
Kinder zu wecken für die wunderbare Welt 
dieses Naturschutzgebietes.  

MUSIKSCHULE  
NÖRDLICHER BREISGAU 
Sommerkonzert 
Die Musikschule Nördlicher Breisgau 
veranstaltet anlässlich des 10 jährigen 
Bestehens ihrer Chorwerkstatt am Sams-
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tag, den 29. Juni, 19 Uhr in der Aula der 
Karl-Friedrich-Schule ein Sommerkonzert, 
bei dem sich auch der neugegründete 
Förderverein der Öfentlichkeit vorstellen 
wird. Den Mittelpunkt des Abends bilden 
musikalische Beiträge verschiedener En-
sembles zum Thema „Irland“. Außerdem 
spielt der Emmendinger Kulturpreisträger 
Elmar Schrammel verschiedene Werke, 
die von der irischen Volksmusik beein-
lusst sind. 

Für Kurzentschlossene 
Familienfreizeit im Schwarzwald! 
Der Jugendverband DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa bietet vom 19. bis 26. 
August 2013 im Ferienheim Aschenhütte 
in Bad Herrenalb eine Familienfreizeit an. 
Eine schöne Möglichkeit mit dem eigenen 
Kind (bis 13 J.) zusammen in netter Gesell-
schaft die Ferien zu verbringen. 
Unter der Leitung eines ausgebildeten 
Leitungsteam gibt es ein buntes gemein-
sames Programm, bestehend aus basteln, 
spielen, wandern, baden, Lagerfeuer, 
Schatzsuche im Wald und einige Auslü-
ge in die Umgebung. Durchgeführt wird 
diese kostengünstige Familienfreizeit im 
„Ferienheim Aschenhütte“, einer DJO ei-
genen Jugendbildungsstätte. Jeder Fami-
lie steht ein eigenes Familienzimmer zur 
Verfügung. 
Da noch einige Plätze frei sind, freuen wir 
uns auf Anmeldungen an: DJO-Deutsche 
Jugend in Europa e.V.,  Schlossstraße 
92, 70176 Stuttgart. Nähere Informatio-
nen erteilen gerne Herr Liebscher unter 
Telefon 0711-625138, Handy 0172-
6326322, Frau Sellmann unter Telefon 
0711-6586533, Fax 0711-625168, 
e-Mail: zentrale@djobw.de, 
www.djobw.de. 

Berufsschulzentrum Waldkirch 
Träger: Landkreis Emmendingen 
 
Anmeldungen am Berufsschulzentrum 
Waldkirch: 

Abitur an der  
Wirtschaftsoberschule 
Bis zum 15. Juli sind noch Anmeldungen 
für die Wirtschaftsoberschule (Berufs-
oberschule) möglich. Der Bildungsgang 
schließt mit dem Abitur ab und richtet 
sich vorrangig an qualiizierte Interessen-
ten, die bis Ende Juli 2013 eine betrieb-
liche Berufsausbildung abgeschlossen 
haben. 
 
Das Waldkircher Berufsschulzentrum ist 
zentraler Schulstandort für Interessenten 

aus dem Landkreis Emmendingen, der 
Ortenau, dem Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald und der Stadt Freiburg. 
 
Es gelten die folgenden Aufnahmevoraus-
setzungen:
1. Mittlerer Bildungsabschluss 
und 
2. Abgeschlossene duale Berufsausbil-

dung 
 oder Abschluss Berufskolleg II mit 

„Wirtschaftsassistent/in“
 oder  Abschluss Einjähriges Berufskol-

leg zum Erwerb der FH-Reife
 oder  mindestens fünjährige kauf-

männische Berufserfahrung 
 
Wird die zweijährige Wirtschaftsober-
schule mit zwei Fremdsprachen gewählt 
(Spanisch oder Französisch/Anfängerni-
veau), wird die allgemeine Hochschulreife 
erworben, die bundesweit zu allen Studi-
engängen an allen Universitäten berech-
tigt. Mit nur einer Fremdsprache (Eng-
lisch) wird die auf Baden-Württemberg 
begrenzte Fachgebundene Hochschulrei-
fe erreicht. 
 
Der Besuch der Wirtschaftsoberschule 
berechtigt zu Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (Bafög). 
Schulgeld wird nicht erhoben. Es besteht 
Lernmittelfreiheit. 
 
Anmeldungen nimmt das Berufsschul-
zentrum 79183 Waldkirch; Merklinstaße 
21, entgegen. Weitere Auskünfte über 
07681/479320 oder www.bsz-waldkirch.
de. 
 
Berufsschulzentrum Waldkirch
Die Schulleitung 

„Was ist mein Betrieb wert?“ 
– Informationsveranstaltung 
der Handwerkskammer Frei-
burg 
„Was ist mein Betrieb wert?“ - Diese Frage 
stellt sich vielen Unternehmern spätes-
tens dann, wenn es darum geht, den Be-
trieb zu übergeben, zu verkaufen oder zu 
verpachten. Aber auch bei Erbverträgen, 
bei der Betrachtung der Altersvorsorge 
und bei vielen anderen Fällen ist der Wert 
eines Betriebes von zentraler Bedeutung. 
 
Um diese Frage zu beantworten, lädt die 
Handwerkskammer Freiburg gemeinsam 
mit der Wirtschaftsregion Südwest GmbH 
und der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 
im Rahmen der Initiative „Unternehmens-
nachfolge“ zu diesem Vortrag ein. 

Es referiert Herr Dipl. Wirtsch. Ing. Bernd 
Juhl. Er ist seit Jahren der Fachmann auf 
dem Gebiet der Bewertung von Hand-
werksbetrieben. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstal-
tung ist am Donnerstag, den 10. Juli 2013 
um 18:30 Uhr in der Gewerbe Akademie 
der Handwerkskammer in Schopfheim, 
Belchenstraße 74, 79695 Schopfheim. 
Anmeldung unter: Handwerkskammer 
Freiburg, Kathrin Alsleben, 0761 21800-100 
oder kathrin.alsleben@hwk-freiburg.de 
 

Gewerbe Akademie Freiburg 
Info-Abend zur Fortbildung 
Assistent Bürokommunikation 
Mit einem Info-Abend am Mittwoch, 17. 
Juli ab 18 Uhr macht die Gewerbe Aka-
demie Freiburg auf eine Fortbildung zum 
Assistent Bürokommunikation aufmerk-
sam. Hier werden detaillierte Auskünfte 
zu Inhalten, Terminen und Zuschüssen 
gegeben. Die Fortbildung beginnt am 13. 
September und eignet sich für alle, die 
bereits im Bereich der Bürokommunikati-
on arbeiten und dabei aktuelles IT-Wissen 
nutzen möchten. Der Unterricht indet 
berufsbegleitend am Dienstag und Frei-
tag abends statt. 
 
Der Assistent Bürokommunikation er-
langt durch die modulare Qualiizierung 
ein fundiertes Fachwissen im MS-Oice-
bereich. Insgesamt sind es fünf Module, 
die von den Grundbegrifen von MS-Win-
dows über Internet, Mail bis zu Schrift-
verkehr mit MS-Word in Kombination mit 
MS-Excel reichen. Ergänzt wird die Modul-
reihe durch MS-Outlook. Hierbei lernen 
die Teilnehmer die Terminverwaltung so-
wie alles über Datenanhänge, Aufgaben 
und Ordnerverwaltung sowie Datensi-
cherung mit MS-Outlook. Ein letzter Teil 
befasst sich dann mit der Erstellung von 
PowerPoint Präsentationen. 
 
Der Fachkurs ist zertiiziert und kann mit 
dem Bildungsgutschein der Agentur für 
Arbeit gefördert werden. Weitere Aus-
künfte erteilt die Gewerbe Akademie Frei-
burg, Telefon 0761 152500. 
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Ökumene
Ökumenischer Krankenhaus-
besuchsdienst 

Frau Andrea GREINWALD, 
Tel. 07644-930449 
 
Ökumenischer Plegeheimbesuchsdienst 
Frau Helga BUEB, Tel. 07644-8371 
 
Montag, 01.07.2013 
19.30 h Trefen aller Besuchsdienste im 
Besprechungszimmer des evangelischen 
Gemeindehauses 
 
„Der Ökumenische Bibelgesprächskreis 
lädt ein zum nächsten Gesprächsabend 
auf Mittwoch, 17. Juli 2013, 20.00 Uhr in 
das Evangelische Gemeindehaus Kenzin-
gen, Ofenburgerstr. 21. Wir wenden uns 
an diesem Abend dem Apostolischen 
Glaubensbekenntnis, dem Fundament 
unseres christlichen Glaubens, zu, das in 
derselben Weise wie das Vaterunser die 
evangelische und die katholische Kirche 
verbindet. An den folgenden Bibelge-
sprächsabenden wollen wir uns in ein-
zelne Glaubenswahrheiten unseres Glau-
bensbekenntnisses vertiefen und uns mit 
ihnen, die keineswegs selbstverständlich 
sondern frag-würdig sind, auseinander-
setzen.
 
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme, na-
türlich auch aus den Stadtteilen.“ 

Evang. Kirchengemeinde  
Kenzingen 
Ofenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277, Fax 07644-69 44 
E-Mail: 
Evang.Kirche.Kenzingen@t-online.de 
Öfnungszeiten des Pfarrbüros: Di.-Fr. 9.00 
bis 12.30 Uhr

Sonntag, 30.06.2013, 5. So. n. Trinitatis 
(Mdme. Prigent/Herr Pfr. Hansen) 
10.15 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in 
Sundhouse/Elsass 
 
Um 10.30 Uhr ist in Emmendingen ein Be-
zirksgottesdienst mit dem Thema „Vielfalt 
Leben“ in der Steinhalle. Im Anschluss an 
den Gottesdienst indet ein Bezirksfest 
mit vielfältigen Angeboten statt. 
 
Montag, 01.07.2013 
17.30 Uhr Flötenkreis 

19.30 h Trefen aller Besuchsdienste im 
Besprechungszimmer des Gemeindehau-
ses 
20.00 Uhr Posaunenchor 
 
 

In diesem Jahr indet der Ganztags-
auslug des Seniorenkreises am 
Dienstag den 02. Juli 2013 statt. Ziel 
des Auslugs ist die Stadt Bonndorf im 
Südschwarzwald. 
Abfahrt um 10 Uhr vom evangelischen 
Gemeindehaus, Ofenburgerstr. 21. 
Die Fahrt führt uns über Blumberg, wo 
wir in Riedböhringen eine Mittagspau-
se machen. Nachher reisen wir nach 
Bonndorf. Rückkehr zwischen 18.00 
und 18.30 Uhr. Kosten: 15 Euro. Es sind 
noch Plätze frei. 
Anmeldung bei Agathe Breier Tel.: 
07644-337 oder bei Familie Thomsen 
Tel.: 07644-927699.“ 

Donnerstag, 04.07.2013,  
16.00 Uhr Generalprobe des Kinderchors 
in der Ev. Kirche 
20.00 Uhr Kantorei 
 
Freitag, 05.07.2013  
17.30 Uhr Teenie-Tref (ab 10 Jahren) 
 
Sonntag, 07.07.2013, 
6. So. n. Trinitatis (Herr Pfr. Hansen) 
10.00 Uhr Gottesdienst für Klein und 
Groß mit Liedern aus dem Kindermusical 
„Israel in Ägypten“ von Thomas Riegler. 
Es singt der Kinderchor mit der Beglei-
tung von Otfried Büsing, Piano, und Juli-
an Frank, Schlagzeug. Die Leitung haben 
Cornelia Schmidt und Jakoba Marten-
Büsing 
 
Kirchenwahl am 1. Dezember 2013 
Bei den Kirchenwahlen werden die Kir-
chengemeinderäte und –rätinnen für 
sechs Jahre gewählt. Das Wichtigste vor-
weg: Wählen Sie – damit es „wirklich“ 
demokratisch ist und die Kandidatinnen 
und Kandidaten sich unterstützt wissen! 
Gewählt wird per Briefwahl. Die Unter-
lagen werden Ihnen per Post bis Ende 
Oktober zugeschickt. Am 1. Dezember 
ist Hauptwahltag, d.h. dann werden die 
zurückgeschickten Stimmzettel öfentlich 
ausgezählt. 
 
Gerne können Sie geeignete Kandidatin-
nen und Kandidaten vorschlagen oder 
sich selbst zur Wahl stellen. Bitte wen-
den Sie sich mit Ihren Vorschlägen an das 
Pfarramt (Tel. 277) oder an den Wahlaus-
schuss (Dr. Jürgen Hofmann, Joachim 
Kleinstück, Klaus Rein und Pfr. Andreas 

Hansen). Bis 16. September werden Vor-
schläge entgegengenommen. Auch die 
Mitglieder des Kirchengemeinderates ste-
hen gern für Fragen rund um das Amt zur 
Verfügung. 
 
„Ofene Kirche“ 
Dank der Unterstützung des Alten- und 
Plegeheimes der Arbeiterwohlfahrt ist 
unsere Kirche in der Zeit von 8.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr durchgehend geöfnet. Wir 
laden herzlich dazu ein, den Raum der 
Kirche immer wieder einmal zur persönli-
chen Besinnung zu nutzen. Ein behinder-
tengerechter Zugang zur Kirche ist durch 
den Kreuzgang der AWO möglich. 

Katholische  
Seelsorgeeinheit Kenzingen 
Pastoralteam: 
Pfarrer Frank Martin, Tel. 07644-9226925, 
e-mail: pfr.martin@kath-kenzingen.de 
Vikar Christian Erath, Tel.: 07644-9226696, 
e-mail: 
christian.erath@kath-kenzingen.de 
Gemeindereferent Michael Stemann, Tel. 
07644-9226914, e-mail: stemann@kath-
kenzingen.de 

Website www.kath-kenzingen.de 

Pfarrbüros: 
Kenzingen St. Laurentius, Kirchplatz 15 
Annette Wild Tel. 07644-9226911, 
FAX 922 6926 
Mo. und Fr. 10:00 – 12:00 Uhr, 
Mo. bis Do. 15:00 – 17:00 Uhr 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 
Bombach St. Sebastian, Kirchstraße 12 
Bettina Götz, Tel. 07644-1344, e-mail: 
bombach@kath-kenzingen.de 
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Di. 18:00 – 20:00 Uhr und 
Fr. 10:00 – 12:30 Uhr 
ab 1. Juli: Di. 17:30 – 20:00 Uhr 
und Do. 14:30 – 16:00 Uhr 
In dringenden Fällen Tel. Sakristei: 

07644 - 5589299 
Hecklingen St. Andreas, Dorfstraße 3 
Annette Wild, Tel. 07644-344, 
e-mail: hecklingen@kath-kenzingen.de 
Di. 10:00 bis 12:00 Uhr und Fr. 14:00 bis 
16:00 Uhr 
Nordweil St. Barbara, Am Kirchberg 6 
Silke Vetter, Tel./FAX 07644-8455, 
e-mail: nordweil@kath-kenzingen.de 
Do. 15:00 – 18:30 Uhr 

Gottesdienste der Seelsorgeeinheit 
vom 29. Juni bis 7. Juli 2013 

Samstag, 29. Juni 2013 - 
HL. PETRUS UND HL. PAULUS; Apostel 
Kollekte für den Papst (Peterspfennig)  
Kenzingen  
18:00  Hl. Messe im Gedenken an Helmut 
Weiland (1. Opfer) / Hildegard Engler (1. 
Opfer), Theodor Engler / Karl und Maria 
Fleitz (Jahrtae) / Kurt Fuchs (2. Opfer) / Ru-
dolf Kappeler (3. Opfer) und Angehörige 
19:00 anschließend Pfarrversammlung 
Nordweil 
13:00 Trauung von Julia HELD und Patrick 
Rudolf GÖTZ 
 
Sonntag, 30. Juni 2013 - 

13. Sonntag im Jahreskreis 
Kollekte für den Papst (Peterspfennig) 
Kenzingen 
10:00 Hl. Messe im Gedenken an die Le-
benden und Verstorbenen der Seelsorge-
einheit 
19:00 Andacht zum Heiligen Geist 
Bombach 
10:00 Hl. Messe im Gedenken an Franz 
Schüssele 
Hecklingen 
08:30 Hl. Messe im Gedenken an Johanna 
und Julius Herr, Eltern, Geschwister und 
Angehörige / Pius Weiß, Ehefrau und Kin-
der / Anton Kißling, Ehefrau und Kinder 
18:30 Rosenkranz 
Nordweil 
08:30 Hl. Messe im Gedenken an Elisabeth 
Scharbach geb. Ruf / Ludwina und Kaspar 
Götz und Schwester Ida und Angehörige 
Gest. hl. Messe im Gedenken an Margare-
te Wacker geb. Buchmüller und Familie 
20:00 Rosenkranz 
20:30 Taizé-Andacht 
 
Montag, 1. Juli 2013 
Kenzingen 
18:30 Rosenkranz in der Spitalkapelle für 
Geistliche Berufe 

Dienstag, 2. Juli 2013 - 
MARIÄ HEIMSUCHUNG 
Kenzingen 
10:30 Hl. Messe im Kreisseniorenzentrum 
St. Maximilian Kolbe im Gedenken an 
Hanni Wenzler geb. Vetter 
Gest. hl. Messe im Gedenken an Maria und 
Elisabeth Bilharz 
Hecklingen 
18:30 Rosenkranz 
19:00 Hl. Messe im Gedenken an verstor-
benes Ehepaar / in einem Anliegen (zur 
Mutter Gottes von der immerwährenden 
Hilfe) 
Gest. hl. Messe im Gedenken an Pfarrer 
Stefan Müller 
Nordweil  
19:00 Wortgottesfeier des Kath. Frauen-
bundes Nordweil 
 
Mittwoch, 3. Juli 2013 - Hl. Thomas 
Bombach 
17:00 Versöhnungsgottesdienst für die 
Firmanden 
Nordweil 
08:15 Schülergottesdienst als hl. Messe 
19:00 Rosenkranz 
 
Donnerstag, 4. Juli 2013 - Hl Ulrich 
Kenzingen 
17:00 Versöhnungsgottesdienst für die 
Firmanden 
Bombach 
18:30 Rosenkranz für Priester und Ordens-
berufe 
19:00 Hl. Messe im Gedenken an Brigit-
te und Willibald Herr / Gertrud und Otto 
Rieger / Johanna und Franz Witt / Christa 
Meier / Elli Wolters 
 
Samstag, 6. Juli 2013 - 
Hl. Maria Goretti 
Bombach 
19:00 Hl. Messe im Gedenken an Hans 
Dietrich und Angehörige 
 
Hecklingen 
13:00 Trauung mit Eucharistiefeier von 
Antje KNAPP-STRIEGEL geb. Knapp und 
Rolf Stefan STRIEGEL 
Nordweil 
19:00 Hl. Messe im Gedenken an Alexan-
der und Berta Hensle und Angehörige 
Gest. hl. Messe im Gedenken an die Ver-
storbenen der Familie Franz 
Scharbach 
 
Sonntag, 7. Juli 2013 - 
14. Sonntag im Jahreskreis 
Kenzingen 
10:00 Hl. Messe im Gedenken an die Le-
benden und Verstorbenen der Seelsorge-
einheit 
19:00 Herz-Jesu-Andacht 

Hecklingen 
10:00 Hl. Messe im Gedenken an Richard 
Müller (1. Opfer) 
18:30 Rosenkranz 
Nordweil 
19:00 Rosenkranz 

Herzliche Einladung zum  
Rosenkranzgebet täglich um 16:00 Uhr   
im Kreisseniorenzentrum St. Maximilian 

Kolbe in Kenzingen 
 

Die Chöre der Seelsorgeein-
heit proben: 
Kirchenchor Kenzingen, 
dienstags ab 20:00 Uhr 
im St. Maximilian Kolbe, Festsaal 
Kirchenchor Hecklingen, mittwochs ab 
20:00 Uhr 
im Pfarrgemeindehaus St. Andreas 

Pfarrversammlung am 29. Juni 2013 im 
neuen Gemeindehaus 
Für alle Interessierten indet nach der Vor-
abendmesse am Samstag, den 29. Juni 
um 19:00 Uhr eine Pfarrversammlung 
statt. (Der Gottesdienst ist bereits um 
18:00 Uhr.) 
Nutzen Sie die Möglichkeit sich über die 
Baumaßnahmen und die geplante Fertig-
stellung auf den aktuellen Stand zu brin-
gen. 

AltstadtFest Kenzingen 5. – 7. Juli 2013 
Trefpunkt: „Alte Blechnerei (walzerscher 
Innenhof Brodstroß 8)“ 
Ein besonders heimeliger Innenhof lädt 
Sie alle ein...., 
zum gemütlichen Aufenthalt, in der „Alten 
Blechnerei“.... 
Der Förderkreis katholisches Gemeinde-
haus St. Laurentius bietet kalte und war-
me Getränke, selbstgebackene Kuchen 
und Torten, sowie „gesottene/gschwelte 
Herdepfel mit ebbis zum Nie-dunke“. 
Vor dem Haus werden die leißigen „Fro-
wen“, des Frauenbundes ihre legendären 
„Striebili“ frisch anbieten. 

Wer außerdem noch mitarbeiten will, 
kann sich direkt bei Brigitte Walzer, Tel.: 
4836, melden, auch Kuchenspenden wer-
den gerne angenommen (ebenso kleine 
und große Geld-Spenden), denn bald 
wird bzw. soll ja das prächtige Gebäude 
bezugsbereit sein. 
Lassen Sie sich überraschen und unter-
stützen Sie diese gemeinsame Aktion der 
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gesamten katholischen Kirchengemeinde 
Kenzingen. 
Wir freuen uns auf Sie, auf Euch 
Brigitte Walzer, Vorsitzende Förderkreis Ge-
meindehaus St. Laurentius 
 

Sommerzeltlager der 
Ministranten 
Hallo Mädels und Jungs! 
Liebe Eltern! 
Wie in jedem Jahr veran-
stalten die Ministranten 
Kenzingen auch 2013 
wieder ein Zeltlager. 

Wenn du zwischen 9 und 16 Jahren alt 
bist und Lust auf: 
„13 Tage Spaß, Natur, 
Abenteuer und mehr hast!“ 
dann bist du herzlichst eingeladen. 
Das Zeltlager indet dieses Jahr auf dem 
altbewährten Platz in Rickenbach von 
Sonntag den 28.07. bis Freitag den 
09.08.13 statt. 
Die Kosten für das Zeltlager der Minis-
tranten Kenzingen betragen 145 €. Die 
Anmeldung muss bis spätestens 1. Juli 
im katholischen Pfarrhaus eingeworfen 
werden. Die Anmeldung ist verbindlich. 
Bitte halten sie die Frist ein, da die Teilneh-
mer Zahl beschränkt ist und bei zu weni-
gen Anmeldungen, aus ökonomischen 
Gründen kein Zeltlager stattinden wird. 
Anmeldungen liegen im Pfarrhaus aus. 

Evangelische Kirchen- 
gemeinden im Bleichtal 
Gottesdienste 
Sonntag, 30. Juni 
Wagenstadt 
10.30 Uhr Kindergottesdienst 

Emmendingen 
10.30 Uhr alle Bleichtäler und Herbolz-
heimer sind eingeladen zum Bezirksgot-
tesdienst zum Thema „Vielfalt Leben“ mit 
Dekan F. Geyer, Pfr. B. Jenne, Bezirkskan-
tor Jörn Bartels in oder an der Steinhalle 
in Emmendingen 

Mitteilungen  
Bezirksfest  
Der evangelische Kirchenbezirk lädt herz-
lich ein zu einem Bezirksfest am Sonn-
tag, 30. Juni in und an der Emmendinger 
Steinhalle. Es beginnt mit einem Gottes-
dienst um 10.30 Uhr, gestaltet von Dekan 
Friedrich Geyer und seinem Stellvertreter 
Botho Jenne, von Bezirkskantor Jörn Bar-
tels mit Chor, vom Blechbläser-Quintett 
Sonare Tubis. Sie sind herzlich eingeladen, 
in dieser großen Gemeinschaft mit zu fei-
ern. Aus diesem Grund inden in den ev. 
Bleichtal-Kirchen am 30.6. keine Gottes-
dienste statt. 

Nach dem Gottesdienst wird Mittagessen 
angeboten. Es werden Info-Stände zu Ak-
tivitäten im Kirchenbezirk aufgebaut sein 
und lustige Aktionen für Kinder angebo-
ten. Ab 12.45 Uhr beginnt das Nachmit-
tagsprogramm mit einem Kurzkonzert 
des Liedermachers Raphael Gottlieb und 
einem Gospelworkshop in der ev. Stadt-
kirche, mit einem Mini-Gottesdienst, ei-
nem Segnungsgottesdienst für Schwan-
gere und einem in Gebärdensprache für 
Gehörlose im Haus der Metzger-Gutjahr-
Stiftung. Im Ev. Gemeindehaus in der He-
belstraße kann man sich informieren über 
Glaubenskurse und das Projekt Her z gäh, 
im Jugendhaus über neue Herausforde-
rungen und Entwicklungen im Religions-
unterricht . 
Das Fest endet mit einer Kurzandacht 
um 15 Uhr in der Stadtkirche, so dass 
anschließend noch schön Zeit bleibt für 
Schwimmbad oder Baggersee. 
 
Konirmanden-Anmeldung 
Jugendliche, die im kommenden Schul-
jahr eine 8.Klasse besuchen und/oder 
2014 14 Jahre alt werden sind herzlich 
eingeladen, ab September am Konirman-
den-Unterricht der Bleichtäler Kirchenge-
meinden teil zu nehmen. Am Dienstag, 2. 
Juli indet um 19.30 Uhr ein Informations- 
und Anmelde-Abend im Saal der Wagen-
stadter evangelischen Kirche statt. Die 
interessierten Jugendlichen sollten dabei 
von mindestens einem Elternteil begleitet 
werden. 
 
Kontakt: 
Pfarrer Jenne erreichen Sie über Tel. 
07643/6261 und pfarrerjenne@web.de 
Pfarramtssekretärin Herlan ist dienstags 
und donnerstags von 9-12 Uhr im Evang. 
Pfarramt, Dragonerstraße 4 anzutref-
fen. Beide erreichen Sie auch über eki-
bleichtal@t-online.de 
 
Veranstaltungen in Broggingen 
Freitag, 28. Juni 
19 Uhr Abschlussgrillen für die Konis und 
ihre Eltern 
 
Samstag, 29. Juni 
19 Uhr Bauhelferfest 
 
Montag, 01. Juli 
20.15 Uhr ProBIT (Bibelgesprächskreis für 
Menschen mittleren Alters)im Gemein-
dekeller 
 
Dienstag, 02. Juli 
20.00 Uhr Bibelstunde mit J. Narr 
 
Mittwoch, 03. Juli 
17.00 Uhr Xylophongruppe 

Freitag, 05. Juli 
20.15 Uhr Posaunenchorprobe 
 
Samstag, 06. Juli 
10.30 Uhr Schatzinsel für Kinder von 3 bis 
13 Jahren im Pfarrhaus (Gemeindekeller) 
 
Veranstaltung in Tutschfelden 
Mittwoch, 03. Juli 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe im Bürger-
haus 
 
Donnerstag, 04. Juli 
15.00 Uhr Kinder- und Jugendchorprobe 
 
Veranstaltungen Wagenstadt 
Dienstag 
19.30 Uhr Konirmandenanmeldung im 
Saal der evang. Kirche 

„Oase“  
Freie Christen Kenzingen  
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/8966 
 
Wir laden herzlich ein:  
Sonntag:  
10:00 Uhr Gottesdienst 
Dienstag:  
19:00 Uhr Bibelgespräch/Gebet 
 
„Herr, du bist gut zu mir, wie du es ver-
sprochen hast. Schenke mir Urteilskraft 
und Verständnis, denn ich vertraue dei-
nem Wort. Ich bin viele Irrwege gegan-
gen, bis ich mir eingestehen musste: „So 
geht es nicht weiter!“ Daher will ich mich 
jetzt nach deinem Willen richten. Gott, du 
bist gut! Wie viel Gutes hast du mir schon 
erwiesen! Lass mich verstehen, was ich 
tun soll!“ 
- Die Bibel -  (Psalm 119, 65 - 68) 

Neuapostolische  
Kirche
Herbolzheim, Steigstraße 
 

Sonntag, 30.06.2013 
09.30 Uhr Gottesdienst 
 
Mittwoch, 03.07.2013 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 07.07.2013 
09.30 Uhr Gottesdienst 
 
Zu allen Gottesdiensten und Veranstal-
tungen sind interessierte Mitbürger/
innen jederzeit herzlich willkommen.  
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Nähere Informationen erhalten Sie gerne 
beim Gemeindevorsteher H. Kussin, 
Tel. 07643 / 86 88 
 
Informationen zur Neuapostolischen Kir-
che inden Sie auch im Internet: 
www.nak-ofenburg.de, 
www.nak-sued.de, www.nak.org 

Liebenzeller Gemeinschaft 
Herzliche Einladung zum Bibelkreis im 
Kreisseniorenzentrum St. Maximilian Kol-
be in Kenzingen jeden 1. Mittwoch im Mo-
nat um 15:00 Uhr. 
 
Weitere Infos: 
07644 7151 oder 07641 42523 
 

Jehovas Zeugen 
Versammlung Kenzingen
Zur Zeit: Holderacker 7, 79346 Endingen, 
Telefon (07644) 913500 
 
Sonntag, 30.06.2013, 18.00 - 19.45 Uhr 
Biblischer Vortrag, Thema: Ist der Ge-
brauch von Bildnissen in der Anbetung 
Gott wohlgefällig?
anschließend Bibel- und Wachtturm-Stu-
dium 
 
Mittwoch, 19.00 - 20.45 Uhr 
Bibelstudium, Thema: „Was Gott uns durch 
Jeremia sagen lässt“
Schulkurs für Evangeliumlehrer
anschließend Ansprachen und Tischge-
spräche 
 
Alle Zusammenkünfte sind öfentlich. 
Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen!
 
Internet: jw.org

Oberrheinische  
Narrenschau Kenzingen 
Das ganze Jahr ist Fasnet in der Ober-
rheinischen Narrenschau in Kenzingen, 
dem Fastnachtsmuseum des Verban-
des Oberrheinischer Narrenzünfte 
Wer keine Möglichkeit hat, das närrische 
Treiben in der Fasnetzeit persönlich zu er-
leben oder wer Erlebtes vertiefen möchte, 
hat dazu das ganze Jahr über Gelegen-
heit. 
Die Oberrheinische Narrenschau in Ken-
zingen vermittelt einen lebendigen Ein-
druck der alemannischen Fasnet, von 
Masken und Häs der Zünfte am Oberrhein 
- von Oberkirch im Norden bis zum Hoch-
rhein im Süden. 
Über 300 Narrengruppen in fantasievol-
len Häs und kunstvoll geschnitzten Holz-
larven, in Gruppen nach Vogteien zusam-
mengestellt, verdeutlichen dem Besucher 
die Vielfalt alemannischen Fasnetbrauch-
tums. Im Museumsshop können Sie Bü-
cher, Mäskchen, Strohschuhe und vieles 
mehr erwerben. 
 
Ein Besuch lohnt sich! 
 
Öfnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und feiertags: 14.00 bis 
17.00 Uhr 
Im Dezember ist das Museum nur für 
Gruppen geöfnet. 
Gruppen und Gesellschaften erhalten auf 
Wunsch und rechtzeitiger Absprache au-
ßerhalb der Öfnungszeiten eine Führung 
durch unser Haus. 

Oberrheinische Narrenschau, Alte Schul-
straße 20, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644 900-113 
Fax 07644 900-160 
E-Mail: post@kenzingen.de 
Internet: http://www.kenzingen.de 

Versehrten-
Behinderten-
Sportgruppe

Die Radwandergruppe startet jeden 
Dienstag um 17.00 Uhr an der Alten Hal-
le. Wir kegeln jeden zweiten Mittwoch um 
19 Uhr und schwimmen immer samstags 
um 8 Uhr. Nähere Auskünfte erteilt gerne 
Josef Berblinger unter 07644-7256. 

TTSV Kenzingen 
Koronarsportabteilung 
Die Übungsabende für Herzkranke in-
den wöchentlich jeweils dienstags in der 
Schulbuckhalle in Bombach statt. 
Für die Gruppe 1 ist die Übungszeit von 
17.45 bis 18.45 Uhr, 
für die Gruppe 2 von 19.00 bis 20.00 Uhr. 
 
Ansprechpartner sind: 
Übungsleiter: Michael Bradatsch, 
Telefon 7329 
Abteilungsleiter: Joachim Krella, 
Telefon 1024 

Lauf-, Walking-, Nordic- 
Walking-Tref Kenzingen
Mittwoch 18.00 Uhr, Samstag 16.00 Uhr 
Waldparkplatz „Nestbruch“ 
Info erteilt: 
Albert Wisser, 07644-1483 
Rolf Rieger, 07644-540 

Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Arnis Trainingszeiten 
Montag: 19:00 bis 21:00  
Nordweil Herrenberghalle 
Freitag: 19:00 bis 21:00  
Bombach Schulbuckhalle 
 
Interesse an einem Schnuppertraining? 
R. Kaufmann, 01727610699 
www.kombat-kenzingen.de 

Judo Club
Trainingszeiten: 
Montag und Donnerstag 
18.30 bis 20.00 Uhr 
Kinder und Jugendliche 
20.00 bis 21.30 Uhr Erwachsene 
Alte Halle Kenzingen 
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Der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Infos bei Martin Müller unter 07644 
930128

 

Hundefreunde 
Nordweil e.V.

Wollen Sie mit Ihrem Hund ein Team wer-
den? 
•	 Welpenausbildung 
•	 Grundausbildung 
•	 Begleithundeprüfung 
•	 Agility 
 
Training: Dienstag und Samstag 
Bei Interesse: Tel. 07644 / 8999 

 

Schützengesellschaft  
Uesenberg
Schützenhaus (nach dem Kriegerdenkmal 
rechts hoch in den Wald) 
 
Trainingszeiten: 
Jugendtraining: 
jeden Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr 
Schützentraining: 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr 
jeden Sonntag ab 10.00 Uhr 

 

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Übungszeiten: 
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr 
Jeden Samstag ab 15.00 Uhr 
Vereinsgelände „Im Brünnele“ beim Recy-
clinghof 

Tel. 07643 8964 

Skatclub Uesenberger Asse
Spielabende Freitag ab 19.30 Uhr im Hotel-
Restaurant Mühleinsel 1, Kenzingen. 
Interessierte Skatpieler/innen sind als 
Gäste herzlich eingeladen. 
Tel. 07644 9265084 

Tischtennissportverein  
Kenzingen e.V.
Trainingszeiten:  
Städt. Turn- und Festhalle 
Dienstag ab 17:00 Uhr Schüler- und 
Jugendtraining 

Dienstag ab 20:00 Uhr 
Training der Damen und Herren  
Mittwoch ab 17:00 Uhr 
Schüler- und Jugendtraining 
Mittwoch ab 20:00 Uhr 
Training für Erwachsene 
Donnerstag 17:15 – 18:30 Uhr 
Anfängertraining für Kinder von 6-10 Jah-
ren

TonArt Kenzingen e. V. 
Der A-Capella-Chor singt Werke aus ei-
nem breit gefächerten geistlichen und 
weltlichen Repertoire vom späten Mittel-
alter bis zur Popmusik unserer Tage. 
Die Proben inden immer freitags von 
19:00 bis 21:00 Uhr in der ev. Kirche in 
Kenzingen statt. 
Neue Sängerinnen und Sänger sind jeder-
zeit zum Mitproben eingeladen. 
 
Aktuelle Informationen gibt es unter 
http://www.tonart-kenzingen.de. 

 

Öfnungszeit 
Di:  15.00 - 17.30 Uhr 
Do:  09.30 - 11.00 Uhr 
  17.00 - 19.30 Uhr 
 
Eisenbahnstr. 22, in den Räumen des 
Amtsgerichts 
79341 Kenzingen 
Tel. 0160 5703978 während der Öfnungs-
zeiten 
www.kath-kenzingen.de 
 
Bücherlohmarkt während 
der Öfnungszeit 
 
Fridolin meint: Interessante 
Romane und auch mal Science Fiktion 
 
Dmitry Gluhovsky: 
Metro 2033  (Roman) 
Metro 2034  (Roman) 
Die Welt ist zerstört. Die wenigen Überle-
benden haben sich in die Moskauer Metro 
zurückgezogen und dort eine neue Zivili-
sation erschafen 

Sven Regener: 
Herr Lehmann  (Roman.) 
Herr Lehmann hat sein Leben eingerich-
tet, doch im Jahr des Mauerfalls bricht 
eine unvorgesehene Störung nach der an-
deren in seinen geliebten Alltagstrott ein. 
 
Per Petterson: 
Pferde stehlen (Roman) 
„Eine wunderschön erzählte Geschichte 
über die Liebe und das Glück, das Jung-
sein und das Alter, die Natur und die Ein-
samkeit“ 
 
Max Bentow: 
Die Puppenmacherin  (Psychothriller) 
Kommissar Nils Trojan und die Psycholo-
gin Jana Michels versuchen einen Mord 
aufzuklären, der aufallende Parallelen mit 
einem Fall aus früherer Zeit hat. 

Stadtkapelle Kenzingen 
Festwochenende am 29. und 30. Juni 
2013 aus Anlass des 185 jährigen Jubi-
läums der Stadtkapelle Kenzingen 
Mit dieser Veranstaltung eröfnen wir un-
ser Festwochenende zum 185.jährigen 
Jubiläum. 

Samstag, 29. Juni 2013 ~ 20 Uhr ~MU-
SIC & LIGHT Open Air mit der Stadtmu-
sik Endingen.  
Die Stadtmusik Endingen wird diesen 
Abend eröfnen und die Stadtkapelle Ken-
zingen, als Gastgeber wird den zweiten 
Teil des Abends übernehmen. 
Am Sonntag, dem „Tag der Blasmusik“, 
wird der Musikverein Fessenbach ab 
11:00 Uhr mit einem Frühschoppenkon-
zert den Tag eröfnen. Ab 13:00 Uhr wer-
den unsere Musikvereine der Stadtteile 
Nordweil, Bombach und Hecklingen ihre 
musikalischen Visitenkarten zum Besten 
geben. Den musikalischen Abschluss die-
ses Wochenendes ist der „Jugendkapelle“ 
der Stadtkapelle Kenzingen vorbehalten. 
Auch für das leibliche Wohl unsere Gäste 
an beiden ist Tagen ausreichend gesorgt. 
Am Sonntag bietet die Stadtkapelle zum 
Mittagessen „Sauerbraten mit breiten 
Nudeln“, sowie Steaks und Grillwürste 
an. Zusätzlich die bietet Jugendkapelle 
im Foyer der Üsenberghalle Kafee und 
ein reichhaltiges Kuchenbufet an. Das 
ganze indet im Schulhof Nähe Üsenberg-
halle statt. Sollte es aber wider erwarten 
regnet, werden alle Festlichkeiten in der 
Üsenberghalle in die Üsenberghalle ver-
legt. 
Der Eintrittspreis für das Open-Air am Sams-
tagabend beträgt € 5.00/Einlass ab 19:00 
Uhr und der „Blasmusiksonntag zum 185jäh-
rigen Jubiläum der Stadtkapelle Kenzingen“ 
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können unsere Besucher ab 10:30 Uhr bei 
freiem Eintritt erleben.Nun können wir nur 
hofen dass der Wettergott an diesem Wo-
chenende Einsicht hat mit allen beteiligten 
Musikvereinen und unseren Gästen. 
Die Stadtkapelle freut sich auf Ihr Kom-
men. 

Interessengemeinschaft Ski 
und Snowboard
Sonntag den 30.06.2013, 8.30 Uhr 
Wanderung im Elsass 
Am Sonntag den 30.06.2013 indet unsere 
Wanderung ins Elsass statt. 
Trefpunkt ist um 8.30 Uhr am REWE-Park-
platz in Kenzingen. 
Gutes Schuhwerk, evtl. Wanderstöcke und 
Vesper sollte jeder mitnehmen. 
Auf eine zahlreiche Teilnahme und gute 
Laune, freut sich euer Kursleiter Patrik. 

Falls es noch Fragen gibt: Tel. 07644/8602 
oder 6510 abends ab 20 Uhr 

Der Förderkreis Burg- 
Lichteneck e.V. kündigt an: 
Am 30. Juni 2013 indet um 14.00 h eine 
Burgführung auf dem alten „Schloß Lich-
teneck“ auf dem Hecklinger Schloßberg 
statt. 
Burgführer Helmuth Maerten berichtet 
dabei über 750 Jahre Burg- und Breis-
gaugeschichte. 
Die herrliche Weitsicht ist jedesmal von 
Neuem ein Erlebnis und der Rundgang 
durch die Burganlage gibt einen Eindruck 
vom Leben im Mittelalter. 
Es gibt die Möglichkeit, mit dem Fahrzeug 
auf den Schloßberg zu gelangen. (PKW, 
Fahrrad). Sonst beim unteren Schloß par-
ken. 
Vom „Unteren Schloß“ aus führt dann ein 
Fußweg zur Burg hinauf. (Bei Regen steht 
ein Zelt zur Verfügung) 
Jedermann, besonders auch Familien mit 
Kindern sind herzlich eingeladen. 

Schwarzwaldverein  
Kenzingen e. V. 
Mittwoch, 03. Juli 2013 

Wanderung zur Kuppelburg 
Einkehr: Pizzeria Klosterstube 
Trefpunkt: 15.30 Uhr Ecke Friedhof-/ 
Bombacherstraße 

Sonntag, 14. Juli 2013 
Wanderung in der Südpfalz 
Abfahrt: 8.00 Uhr Haltestelle Rist 
Näheres in der nächsten Ausgabe 

Gäste sind immer herzlich willkommen! 

Narrenzunft  
Welle-Bengel
Es isch so wit! 
am Schtadtfescht-Samschdig 

um 11:11 Uhr trefe sich alli 
äldere, alde un ganz alde zum 
 

1. Alt-historische Narreschtammtisch 

im Narreschopf zuem g’miedliche Zam-
mehoggfescht. 
Mir dien esse und trinke, un schwätze un 
verzelle. 
Mol g’schpannt wer alles kunnt 
un grieße 
mit eme ganz leise Welle... 

Kohler Hexen e.V. 
Zum Stadtfest in Kenzingen seid gegrüßt, 
wir wollen euch erfreuen, drum laden wir 
ein zu einem Gelage in die Räuberhöhle. 
Bei Räuberbraten, Räuberbengel, Teller-
gallert Salatteller und Bierrettich wollen 
wir ein paar gesellige Stunden mit euch 
verbringen. Damit Ihr nicht Durst leiden 
mögt, werden wir für das Kühle Nass sor-
gen, wer uns kennt, wird dies zu schätzen 
wissen. 
Auf euer Kommen freuen sich die Räuber 
vom Forlenwald 

 

Sportverein
Hecklingen e.V.

Abteilung Kinderturnen 
Neue Kursleitung gesucht ab Septem-
ber 2013 
für das Eltern-Kind-Turnen (1- bis 3- jähri-
ge Kinder) und das Kinderturnen für Kin-
der von 3 bis 5 Jahren. 
>  im Turnraum der Grundschule Hecklin-

gen 
>  vielseitige Turn- und Anleitungsmateri-

alien vorhanden 
>  angemessene Aufwandsentschädi-

gung für die Leitung 
 
Bei Interesse weitere Informationen unter 
07644/922 96 94. 

Generalversammlung 
Die Generalversammlung des SV Heck-
lingen e. V. indet am Freitag, den 28. Juni 
2013 um 20 Uhr im Sportheim in Hecklin-
gen statt. Auf der Tagesordnung stehen 
Berichte über das vergangene Jahr, Neu-
wahlen und Ehrungen. Alle Mitglieder 
sind herzlich eingeladen. 

Sportverein
Bombach e.V.

Haben Sie Kinder (Jahrgang 2007 und 
jünger) mit Begeisterung für Sport und 
Fußball? 
Dann würde der SV Bombach mit Trainer 
Jorrit Wickersheim und Teammanagerin 
Sandra Rieger sich freuen, Sie mit ihren 
Kindern beim Training der Bambinis 
 
– immer am Montag um 17.00 Uhr – 
 
auf dem Sportplatz in Bombach begrüßen 
zu können. 

 

Herbolzheimer Tafel e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1 (ehem. Bundes-
wehr-Gel.), 79336 Herbolzheim 
Tel. 07643 933432 
 
Öfnungszeiten: 
Montag  13.30 - 16.00 Uhr 
Mittwoch  13.30 - 16.00 Uhr 
Freitag  13.30 - 16.00 Uhr 
Sie benötigen zum Einkauf bei uns eine 
Einkaufskarte. Bringen Sie bitte bei Ihrem 
ersten Besuch Ihren Personalausweis und 
Ihre Einkommensbescheinigung oder 
den Hilfe-Bescheid mit. 
 
Bitte an unsere Unterstützer und Spen-
der: 
Vielleicht haben Sie eine Überproduktion 
oder leicht defekte Ware innerhalb des 
MHD. Wir sind froh über jede Lebensmit-
telspende. 
Für eine Geldspende, die zur Deckung der 
Unkosten (Müll, Strom, Heizung) dient 
und uns hilft, notwendige Anschafungen 
zu tätigen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 
Bankverbindung: Volksbank Lahr, BLZ: 
682 900 00, Kto: 493 44201 
Die Herbolzheimer Tafel e.V. ist ein ein-
getragener, gemeinnütziger Verein und 
stellt Ihnen gerne eine Spendenbeschei-
nigung aus. 

Reservistenkameradschaft  
Nördl. Breisgau im VdRBw e. V. 
Trefpunkt für ehemalige Wehrplichtige, 
Zeit- und Berufssoldaten: 
Jeden Donnerstag ab 20 Uhr und jeden 
Sonntag ab 11 Uhr im Reservistenheim in 
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der Friedrichstr. 2a, 79336 Herbolzheim, 
Info-Veranstaltungen und Bw-Filmschau. 
 
Der Vorsitzende, Oberstabsfeldwebel d.R., 
Richard Schmieder 

Spende der Bürgerstiftung 
Kenzinger Hilfsfonds für 
„Schatzkisten der Sinne“ 
Das AWO-Plegeheim Kenzingen hat eine 
Spende von 300,- Euro von der Bürgerstif-
tung Kenzinger Hilfsfonds für die Anschaf-
fung von „Schatzkisten der Sinne“ erhal-
ten, die bereits den Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Alltag Freude bereiten. Die 
„Schatzkisten der Sinne“ sind Schränke, die 
in den Aufenthaltsräumen der Wohnberei-
che des Plegeheimes stehen, sie sind allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern jederzeit 
zugänglich. Verschiedenste Utensilien und 
Materialien, die in den Schubladen lagern, 
können jederzeit im Alltag genutzt und 
eingesetzt werden. Sie regen die Sinne 
der Bewohnerinnen und Bewohner an, sie 
sind zum Greifen, Kneten, Entdecken, Sich 
Beschäftigen, zur Basalen Stimulation oder 
zur 10-Minuten-Aktivierung gedacht - der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die 
Beschäftigung mit dem Inhalt der Schatz-
kisten beruhigt, berührt oder animiert zum 
Geschichten erzählen. Frau Andrea Bran-
denburg, Plegedienstleiterin des AWO-
Plegeheimes Kenzingen, nahm die Spen-
de entgegen und bedankte sich auch im 
Namen der Bewohnerinnen und Bewohner 
sehr herzlich bei Frau Marianne Tiessler und 
der Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds für 
die inanzielle Unterstützung zur Anschaf-
fung der wertvollen „Schatzkisten der Sin-
ne“. 

Gebirgsmusikkorps aus Gar-
misch-Partenkirchen kommt 
nach Ettenheim 
Der Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-
Partenkirchen ist am 3. Juli 2013, 19:30 
Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Rahmen eines 
Beneizkonzertes in der Stadthalle Etten-
heim zu Gast. Karten für das Beneizkon-
zert sind ab sofort im Vorverkauf im Bür-
gerbüro der Stadt Etteheim und bei der 
Würth Niederlassung in Ettenheim erhält-
lich. Im Vorverkauf kosten die Karten 14, 
12 und 10 Euro, je nach Rang. 

Der größte Teil des Erlöses des hochkaräti-
gen Konzertes kommt dem Kreiskranken-
haus Ettenheim zugute, das einen wichti-
gen Beitrag zur Gesundheitsversorgung 
in der Region leistet. Nach dem tragi-
schen Brand im vergangenen Jahr waren 

nicht nur bauliche Arbeiten notwendig, 
viele Einrichtungsgegenstände und Ge-
räte mussten auch wieder neu beschaft 
werden. Mit dem Besuch des Konzertes 
unterstützen die Besucher diese wichtige 
Einrichtung. 
Als Musikkorps der 1. Gebirgsdivision wur-
de das heutige Gebirgsmusikkorps 1956 
aufgestellt und fand letztlich 1963 seine 
endgültige Heimat im weltbekannten 
Olympiaort Garmisch-Partenkirchen. Ne-
ben dem vielfältigen Repertoire, welches 
sich auch in verschiedenen musikalischen 
Besetzungen widerspiegelt, tritt der Tradi-
tionsverband vor allem als großes sympho-
nisches Blasorchester auf und repräsentiert 
als klingender Botschafter die Bundeswehr 
und die Gebirgstruppe. Neben den ca. 160 
Einsätzen pro Jahr, die überwiegend im bay-
erischen Raum stattinden, gehören auch 
nationale Tourneen, Truppenbetreuung in 
den Einsatzgebieten der Bundeswehr und 
Einladungen zu internationalen Militärmu-
sikfestivals ins Ausland zum Einsatzspekt-
rum. Kanada, USA, Finnland, Schweiz und 
Großbritannien stehen hier stellvertretend 
für viele Einsätze im internationalen Be-
reich. Höhepunkte in dieser Zeit waren si-
cherlich die musikalische Mitgestaltung der 
Olympischen Spiele 1972 in München und 
die Teilnahme an der bedeutendsten Mili-
tärmusikshow der Welt 2011 in Edinburgh, 
Großbritannien vor 220.000 Zuschauern. 

„Mein Partner trinkt zu viel“ – 
Tref für Angehörige 
Mehr als 10.000 Menschen im Landkreis 
sind als PartnerInnen, Eltern oder Kinder 
von Alkoholproblemen in der Familie mit-
betrofen. Sie bangen, dass wegen des Trin-
kens nichts passiert, und hofen gleichzeitig, 
dass das problematische Trinken aufhört 
und alles einfach wieder gut wird. 
Für diese Menschen gibt es jetzt wieder 
einen Tref in der bwlv-Fachstelle Sucht in 
Emmendingen. Unter Leitung von Sozial-
arbeiterin Martina Pfundstein trefen sich 
Angehörige am Donnerstag, 04.07.2013 
von 18 – 19.30 Uhr zum Austausch und 
gegenseitiger Unterstützung. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Weitere Informationen 
unter Telefon 07641/933589-0 oder fs-
emmendingen@bw-lv.de. 

Reise zur Kriegsgräberstätte 
Illfurth am 19. Juli 2013 
Teilnahme an der feierlichen Beiset-
zung 21 deutscher Kriegstoten des I. 
Weltkriegs 
Große Schlagzeilen machte die Nachricht, 
als im September 2011 bei Straßenbau-

arbeiten im Elsass deutsche Kriegstote 
aus dem I. Weltkrieg geborgen wurden. 
Sie galten als verschollen und waren seit 
einem französischen Angrif am 18. März 
1918 verschüttet. 
Es sind keine Namenlosen. Der 20 jährige 
Musketier Martin Heidrich war der jüngs-
te. 
Nun erhalten sie Ihre letzte Ruhe auf der 
Kriegsgräberstätte des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e. V. in Illfurth 
bei Mulhouse. 
 
Sie haben die Gelegenheit an der feierli-
chen Beisetzung teilzunehmen. Der Be-
zirksverband Südbaden-Südwürttemberg 
organisiert eine Tagesfahrt. 
Nach der Beisetzung und einem Mittages-
sen wird auch noch der nahe Hartmanns-
weilerkopf besucht, an dem eine franzö-
sisch-deutsche Gedenkstätte entsteht. 
 
Die Reise kostet 40 Euro pro Person. Bitte 
melden Sie sich bis 08. Juli unter der Te-
lefonnummer 07531 9052 0 bei der Ge-
schäftsstelle in Konstanz an. Fragen wer-
den gerne beantwortet. 
Sichern Sie sich rasch Ihre Plätze. 

Kühlen  
mit Köpfchen 
Ein Kühlschrank hat ver-

schiedene Kühlzonen: oben, unten, mittig. 
Im untersten Fach über dem Gemüsefach 
ist es am kältesten, nach oben hin wird es 
immer wärmer, weil die warme Luft nach 
oben steigt. Wer seinen Kühlschrank rich-
tig einräumt, verlängert die Haltbarkeit 
der Lebensmittel und spart Energie. 
Das obere Fach (8°C) ist der perfekte Platz 
für die Unempindlichen. Ofene Speisen 
wie etwa geöfnete Gurkengläser, Soßen, 
Marmelade sind hier gut aufgehoben. 
Das Mittlere Fach (5°C) ist genau richtig 
vor allem für Milchprodukte, also Quark, 
Joghurt, Sahne. Das untere Fach (2°C) 
ist der kälteste Platz des Kühlschrankes. 
Dort sollten die leicht verderblichen Le-
bensmittel wie Fisch, frisches Fleisch, 
Frischwurst gelagert werden. Das Gemü-
sefach ist zwar auch ganz unten, aber 
Glasplatte und Schubladen sorgen für 
eine Temperatur zwischen 9°C und 12°C. 
In dieser Umgebung bleiben fast alle Ge-
müse- und Obstsorten lange frisch und 
knackig. Südfürchte sowie Äpfel, Birnen, 
Gurken, Tomaten sind kälteempindlich 
und sind hier nicht richtig. Diese sollte 
besser an einem schattigen Platz in der 
Küche aufbewahrt werden. Die Türfächer 
(10°-15°C) sind die wärmste Klimazone 
des Kühlschranks. Lang haltbare Lebens-
mittel wie Eier, Senf, Suppenwürfel sind in 
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den oberen Fächern gut verstaut. Geträn-
ke gehören in den unteren Bereich. 
Wer seinen Kühlschrank richtig bestückt, 
verlängert nicht nur die Haltbarkeit der 
Speisen, sondern schaft Ordnung. Dies 
erspart mühsames Suchen, da häuiges 
und langes Öfnen der Gerätetür kostet 
wiederum wertvolle Energie. Das ist auch 
der Grund, warum der Energiedienstleis-

ter badenova seinen Kunden solche Tipps 
und Hinweise rund um das Energiesparen 
bei Haushaltsgeräten gibt. 

Weitere hilfreiche Tipps rund um das The-
ma Energieeizienz und Energiesparen 
gibt es auch auf der Homepage der Um-
welt- und Energiedienstleister badenova 
unter www.badenova.de/energie-sparen. 

Do bis Die 17,00h 
Sa+So 15,00+17,00h 
27.6. bis 2.7. 
Ein neuer grosser Familien-Film aus den 
PIXAR-Studios... 
DIE MONSTER UNI 3D 
-0- 111 min - 2. Wo 
Wer etwas auf sich hält und es unter den 
Erschreckern zu etwas bringen will, muss 
auf die Uni gehen... 
 
**NEU  
Do bis Die 19,45h 
27.6. bis 2.7. 
Ryan Gosling – Eva Mendes in 
THE PLACE BEYOND THE PINES 
-12- 147 min 
Motorrad-Stuntman Luke trift zufällig 
seinen ehemaligen One-Night-Stand 
Romina wieder – diese hat ein Kind von 
ihm. Um ihr und seinem Sohn zu helfen, 
raubt er Banken aus...und wird am Ende 
doch geschnappt! 
Achtung! Diesen Film zeigen wir am 
Dienstag, den 27. im engl. Original mit 
dt. Untertiteln 
 
Die 19,45h 
2.7. 
Ryan Gosling – Eva Mendes in 
THE PLACE BEYOND THE PINES 
-12- 147 min - OmU 
Ein kleiner Biker-Film und wächst dann 
zu einem Epos über Männlichkeit, Schuld 
und zerplatzter Hofnungen... 
 
Mo 20,15h 
1.7. 
Der neue Soderbergh - Film mit Jude 
Law + Catherine Zeta-Jones 

SIDE EFFECTS - Tödliche Nebenwir-
kungen 
-12- 107 min - OmU 
auf besonderen Wunsch als OmU (eng-
lisch mit dt. Untertiteln) 
 
**NEU  
Fr+Sa+So 20,30h 
28. bis 30.6. 
Catherine Frot in der franz. Komödie 
Willkommen in der Bretagne 
o.A. - 90 min 
Eine wundervolle Sozialkomödie, die auf 
einer wahren Geschichte beruht. 
 
**NEU  
Do+Die 20,15h 
Mo 18,30h 
27.6.+1.+2.7. 
Ein bildgewaltiges Drama... 
INUK 
-6- 90 min - OmU 
Die Geschichte eines jungen Grönlän-
ders auf der Suche nach seinem Platz im 
Leben. 
Der Film gewann mehrere Festival-Prei-
se und verwöhnt Sie mit grandiosen 
Schnee- und Eislandschaften. 
 
Do+Sa+Die 18,15h 
27.+29.6.+2.7. 
Großes emotionales Kino... 
SAITEN DES LEBENS 
-12- 105 min - 2. Wo 
Top besetztes Drama um ein Streich-
quartett, dessen Mitglieder um ihre 
Freundschaft und den Fortbestand ihrer 
Musikgruppe kämpfen 
 

Fr+So 18,15h 
28.+30.6. 
Ein Film mit KULT-Status... warum auch 
immer... 
HANGOVER 3 
-12- 101 min - 3. Wo 
Zum Brüllen komisch... 
Der epische Abschluss der Wolfsrudel-
Trilogie... 
 
Fr 16,30h 
27.6. 
Ein Film, nicht nur für Pferdeliebhaber... 
OSTWIND 
o.A. - 100 min - bes. wertvoll - 11. Wo 
 
Verlängert... 
So 14,30h 
30.6. 
EPIC - Verborgenes Königreich 
o.A. - 105 min - 7. Wo 
 
Sa+So 16,30h 
29.+30.6. 
Jugend-Bestseller-Verilmung nach Enid 
Blyton 
HANNI UND NANNI 3 
o.A. - 88 min - 5. Wo 
 

Änderungen vorbehalten 
 
In Vorbereitung: Hyde Park am Hudson 
- Seelen - Tango libre - 

FILM-Programm der Löwen-Lichtspiele Kenzingen vom 27.6.13 bis 3.7.2013
Tel. 07644-385  / www.Kino-Kenzingen.de 
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Der Sportverein Kenzingen nimmt Abschied von seinem 
langjährigen Mitglied

Helmut Weiland.
Helmut kam am 1. Januar 1959 im Alter von 22 Jahren als Aktiver
Spieler zu unserem Verein.

Er war mit großer Freude und Begeistrung beim Fußballspiel. Nach
seiner Aktiven Zeit war er von 1964 bis 1972 sieben Jahre
Spielausschuss-Vorsitzender der Fußballabteilung. Danach war er
noch einige Jahre Vertreter der AH-Mannschaft ehe er sich von
allen Ämtern zurück zog. Helmut war bis zuletzt ein treuer
Besucher unserer Heimspiele.
Immer in der Hoffnung, das  der SV Kenzingen zu neuer sportlicher
Stärke findet. Schade dass wir ihm diesen Wunsch nicht mehr erfül-
len konnten.

Mit Helmut Weiland verabschieden wir uns heute von einem Stück
Geschichte des SV Kenzingen.
Er wird seinen festen Platz in unseren Annalen erhalten.

Helmut, ruhe in Frieden.

Martin Maier Andreas Ludwig
SVKenzingen

Wir stellen ein:

Maschinenführer
Für die Bedienung unserer technisch anspruchsvollen
Vakuum-Beschichtungsanlagen im 3-Schicht-Betrieb,
suchen wir einen zuverlässigen, engagierten Mitarbeiter,
technisches Verständnis unbedingt erforderlich.

ROWO Coating GmbH
Dr. Roland Müller 
rm@rowo-coating.de � Tel. 07643 - 40016

Erf. Reinigungskraft 
nach Kenzingen gesucht

Di. und Fr., AZ: 17.00 - 18.45 Uhr

Grieger Gebäudereinigung GmbH, Tel. 07644 - 922 990

für Wohnungs-Vergrößerung von privat nebenber. gesucht.

Tel. 0 76 43 / 91 32 01

Maler /Gipser

Kenzingen

3-Zi.-Wohnung
1. OG, ca. 86 m², hell und freundlich, großzüg. Wohn-

Essbereich, Balk., Kü., Bad, Gäste-WC, KM 500 + 

TG 35 + Stellpl. 15 , zzgl. NK, frei ab 1.09.

CM-Immobilien, Tel. 07643 - 47 91

Haus mit Charme 

und Charakter

In Kappel-Graf. zu verkaufen
Für Familie mit Kindern, sowie für Freiberufler 

gleichermaßen geeignet, 1-2 Fam.Haus, Grdst. 13,5 Ar, 

über 300 qm Wohnfläche, Studio/Atelier, Balkon, Terrasse,

teilunterkellert, Kachelofen, Doppelcarport, Stellplatz, 

Schopf, 365 T.; Tel. 07822 - 86 59 83



Kenzingen - Im Breitenfeld - 
Baubeginn erfolgt - bereits 40% reserviert!!

Moderne, familienfreundliche Reihenhäuser in schöner

Südlage, 140 qm Wfl., voll unterkellert, komplett ausgebaut,

sehr gute Ausstattung, Solaranlage, Stellplatz, z.B.:

Reihenmittelhaus 269.000,- EUR, Reihenendhaus ab

299.500,- EUR oder als Energieeffizienzreihenendhaus 55

ab 316.300,- EUR

Immobiliengesuche:

Wir suchen auf Kundenanfragen Einfamilienhäuser,

Doppelhaushälften, Reihenhäuser und 2-4-Zimmer-

Eigentumswohnungen zwischen Emmendingen und Bad

Krozingen.

Beratung und provisionsfreier Verkauf:

Willmann & Faller Immobilien, Basler Str. 20, 

Tel. 07633/9234140, www.willmann-faller-immo.de

Hochwertiges Einfamilienhaus
in zauberhafter Hanglage, Bj. 2000, 

5 gut strukturierte Zimmer + Büro im UG, vollunterkellert,

ausgeb. Dachspitz, Doppelgarage, perf. Ausstattung, 

stilvolle Außenanlage, 

KP EUR 469.000,- zzgl. 3,57% Maklerprovision

Sauer Immobilien GmbH
Silberbachstr. 19, FR, Tel. 0761/7033219

www.immobilien-sauer.de

Paradies zu verkaufen!

Suche Mitarbeiter
Selbstständiger Unternehmer sucht noch
Mitarbeiter für nebenberufliche Tätigkeit, gerne
auch Selbstständige. Nähere Infos erteilt:
L. Kaiser unter Tel. 0162 9363498 oder
LorenzKaiser@gmx.de 

Sportverein Hecklingen/Abteilung Kinderturnen
Neue Kursleitung gesucht ab September 2013
für das Eltern-Kind-Turnen (1- bis 3-jährige Kinder) und das

Kinderturnen für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

Im Turnraum der Grundschule Hecklingen

vielseitige Turn - und Anleitungsmaterialien vorhanden

angemessene Aufwandsentschädigung für die Leitung

Bei Interesse weitere Informationen unter 07644/922 96 94.

Liebevolle Tagesmutter in Kenzingen

hat ab sofort wieder Plätze frei! 

& bietet individuelle Betreuung mit Verpflegung für Kinder von 0-6 Jahren.

In toller Atmosphäre und kindergerechten Räumlichkeiten. 

Ich freue mich schon, mit Ihrem Kind lachen, spielen & entdecken zu dürfen.

Zertifiziert und qualifiziert durch das Jugendamt Emmendingen. 

Wenn Sie genau mich suchen! Rufen Sie gleich an.

07644-4889



selo24.de

(Lohnsteuerhilfeverein)

SELO e.V.
Steuererklärungs-Service
für Arbeitnehmereinkünfte

Steuererklärung?
Kein Problem!

Hinweis: Angebot nur für Mitglieder mit 
ausschließlich nichtselbständigen Einkünften.

Tel. 07641-912322
Wilhelmstr.6 in Emmendingen

Gitarren-Unterricht
Musikschule Herbolzheim

Jetzt anmelden zu den neuen Kursen unter Tel.: 0 76 43 -15 20

JACOB
Farben,Tapeten,
Böden & mehr!

Räumungsverkauf wegen UmzugRäumungsverkauf wegen Umzug

Warenlager bis zu 50 % reduziert!Warenlager bis zu 50 % reduziert!

Simone Jacob

Hauptstraße 78

D-79336 Herbolzheim

Fon: 07643.9360883

Fax: 07643.9360884

www.jacob-bodenbelaege.de

Schmidt’s 

HaferkastenHaferkasten
Kenzingen � Tel. 0 76 44 / 92 93 93 � www.fahnenstube.de

MittagstischMittagstisch
inkl. Salat oder Tagessuppe und Dessert 6,90 

01.07. - 06.07.2013

MO Grillsteak von der Pute
an gegrilltem Paprika und Brägele

DI Chili-Hähnchenkeule
an feiner Ofenkartoffel und Dip

MI Pikantes Schweinerahmgeschnetzeltes
an Spinatpasta

DO Zwiebelrostbraten an Champignons
und Möhren mit Hausmacher Spätzle

FR Linguine Al Scampi

SA Feiner Hausteller

08.07. - 13.07.2013

Crosse Rinderstreifen vom Grill an
Tomaten Mozzarella Gemüse auf
Nudelnest

Geflügel Curry mit Aubergine, 
Kokosmilch und Reis

Schweinemedaillon an pikanter
Bohnensoße auf Rigatoni

Rollbraten mit Broccolifüllung auf
Frühlingsgemüse und Rösti

Rotbarschfilet mit Zitronenpasta

Schweinerückensteaks an Kohlrabi-
rahm und Kroketten

Grillteller mit Schweinesteak, Grillwurst, Bauchspeck 

an Pommes frites, feinem Dip und kleinem grünen Salat

Haferkasten Kenzingen, Tel. 07644 929393

Burgschenke Landeck, Tel. 07641 8603

Fahnenstube Malterdingen, Tel. 07644 1212
www.fahnenstube.deT
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Verständnisvolle Hilfe, sachkundige Beratung und Auskunft

BESTATTUNGSINSTITUT

Bestattungen-Überführungen
von und nach jedem

gewünschten Ort
Erledigung aller Formalitäten

Schwabentorstr.  6, 79341 Kenzingen, Tel. 0 76 44/44 41

79336 Herbolzheim, Tel. 0 76 43/44 41

®

Neue Brunchtermine:
7. und 21. Juli, 11. und 25. August

8. und 15. und 29. September 2013

Wir bieten Ihnen ab 11 Uhr viele Leckereien:
Alles was so zum Frühstück dazugehört wie diverse Brotaufstriche, Wurst, Eier und Müslis,

verschiedene kalte Vorspeisen, frische Salate, Suppe, dreierlei Hauptgerichte mit Fisch und Fleisch

Süße Dessertgenüsse  und Käse, Brot und Butter

inklusive Säfte, Mineralwasser, Kaffee, Tee und Kakao

Zum Preis von 19,50 pro Person

(Kinder von 6 - 14 Jahre 1,- pro Lebensjahr)

Schon Hunger?

Breitenfeldstraße 51 / 79341 Kenzingen /Telefon 07644 / 8090


